
der Gesamtheit“ fehlt und es für den Wahlbürger
'meist nicht möglich ist, sich in angemessener
Weise über die einzelnen Positionen der öffentli­
chen Haushalte und erst recht über die künftigen 
Belastungen zu informieren, ist gerade im Finanz­
bereich die Dominanz von Partikularinteressen zu
spüren.

Unabhängige Institutionen, wie Sachverständigen­
rat, Wirtschaftsforschungsinstitute, Beiräte und
natürlich auch die Bundesbank, die ein kompeten­
tes Urteil abgeben können, sind daher - als eine
Art Gegengewicht - für einen funktionierenden
demokratischen Willensbildungsprozeß sehr wich­
tig. Im übrigen gibt es in Deutschland auch das 
sogenannte Zustimmungserfordernis des Bundes­
finanzministers bei finanzwirksamen Kabinetts­
beschlüssen sowie, bei den Finanzentscheidungen
des Parlamentes, die Möglichkeit der Intervention
der Bundesregierung nach Art. 113 Grundge­
setz (GG).

III. Gründe für eine
Staatsverschuldung

Wie ist nun die Staatsverschuldung aus volkswirt­
schaftlicher Sicht zu werten? Ist Staatsverschul­
dung immer Ausdruck einer Tendenz, „über die
Verhältnisse zu leben“, oder gibt es Gründe, die
sie sachlich geboten erscheinen lassen? Eine
Antwort darauf hat schon Lorenz von Stein, der
Vertreter der deutschen Finanzklassik im 19. Jahr­
hundert, so formuliert: „Ein Staat ohne Staatsver­
schuldung tut entweder zu wenig für die Zukunft
oder er fordert zu viel von der Gegenwart.“

Nach traditionellen Haushaltsgrundsätzen soll ein 
Budget stets so aufgestellt werden, „daß die für das 
betreffende Budgetjahr bewilligten, zur Durchfüh­
rung der staatlichen Aufgaben erforderlichen lau­
fenden Ausgaben in vollem Umfang durch die für
dieses Jahr zu erwartenden regulären Einnahmen
aus Steuern und sonstigen Abgaben sowie aus Ver­
mögenserträgen gedeckt sind“1 2. Nach der heute
vorherrschenden wirtschafts- und finanzwissen­
schaftlichen Auffassung kann es zumindest zwei
gewichtige Gründe geben, von diesem Grundsatz
des Budgetausgleichs abzuweichen.

1 Lorenz von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft,
Bd. 2, Leipzig 1878", S. 347.
2 Heinz Haller, Finanzpolitik, Tübingen 1968", S. 151.

1. Finanzierung von investiven Ausgaben

Der erste Grund betrifft die Finanzierung von inve­
stiven Ausgaben. In diesem Fall kann die Kredit­
finanzierung mit dem Hinweis gerechtfertigt wer­
den, daß künftigen Belastungen entsprechende
künftige Erträge gegenüberstehen. Die Kredit­
finanzierung sorgt dafür, daß Aufwendungen zeit­
gleich oder zumindest in größerer Zeitnähe mit
den Erträgen erbracht werden und so die Bela­
stung über die Jahre hinweg besser verteilt wird.

So einleuchtend diese Begründung grundsätzlich
auch ist, ihre Problematik beginnt spätestens bei
der Konkretisierung. Welche Ausgaben sind inve-
stiv und welche nicht? Das privatwirtschaftliche In­
vestitionskalkül ist als Kriterium kaum anwendbar,
da die Erträge öffentlicher Investitionen ihrem 
Träger nur selten unmittelbar zufließen oder zuge­
rechnet werden können, sondern zum größten Teil
bei den privaten Wirtschaftseinheiten anfallen. So
sind öffentliche Investitionen auch nur in geringem 
Umfang unmittelbar „rentierlich“, wie es in der
Fachterminologie heißt. Der Versuch einer Zuord­
nung der nicht unmittelbar zufließenden Erträge
zu den öffentlichen Investitionen wäre wohl nur
mit fragwürdigen Konstruktionen möglich. Eine 
Bestimmung der Erträge investiver Ausgaben
kann somit wohl nur aus gesamtwirtschaftlicher
Sicht erfolgen, d.h. im Hinblick auf ihre Wirkung
auf das Produktionspotential.

Im deutschen Haushaltsrecht wird allerdings ein
anderer Ansatz verwendet. Investitionen werden 
dort als Sachinvestitionen verstanden, das sind
Ausgaben für die Beschaffung von Anlagen und
langlebigen Gütern, soweit sie nicht in den Vertei­
digungsbereich fallen. Diese gelten als Obergrenze
der laufenden Neuverschuldung nach Art. 115
GG, vn der nur im Falle von Störungen des ge­
samtwirtschaftlichen Gleichgewichtes abgewi

1
chen 

werden kann. Das Bundesverfassungsgericht hat in
seinem Urteil vom Frühjahr 1989 diese „Staats­
praxis“ ausdrücklich bestätigt.

Der derart sanktionierte haushaltsrechtliche Inve­
stitionsbegriff, der schon bei der Definition der
Sachinvestitionen fragwürdige Zuordnungen bein­
haltet, ist in theoretischer Hinsicht recht unbefrie­
digend, da er nur in beschränktem Umfang Bezie­
hungen zwischen zukunftswirksamen Leistungen 
und Gegenwartsbelastungen herstellt. Auch be­
handelt er Erhaltungsinvestitionen und Neuinve­
stitionen gleich. Schließlich läßt er das Problem 
der Folgekosten gänzlich außer acht.

Die Vergangenheit hat überdies gezeigt, daß der 
haushalts- und verfassungsrechtliche Investitions-
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4. Der Grad der Kapitalknappheit

Die Höhe der volkswirtschaftlichen Ersparnis ist
ein wichtiger Faktor für die Wachstums- und Fis­
kalpolitik. Zwar sollten, wie erwähnt, kurzfristige
konjunkturelle Schwankungen der Erspamisbil-
dung kein Anlaß für eine diskretionäre Finanzpoli­
tik sein. Dagegen sind m.E. jedoch mittel- und
langfristige Änderungen der Knappheitsrelationen
bei Festlegung des finanzpolitischen Kurses gene­
rell zu berücksichtigen. Eine durch Rückgang der
Sparneigung verursachte gravierende Verteuerung
von Kapital schwächt das gesamtwirtschaftliche
Wachstum durch Verdrängung von privaten Inve­
stitionen. Infolge des engen Zusammenhanges der
internationalen Kapitalmärkte bleiben derartige
Verknappungserscheinungen zudem im allgemei­
nen nicht lange auf die nationalen Märkte be­
schränkt. Allerdings wäre von einer isolierten
Aktion eines kleineren oder mittelgroßen Landes
wenig Wirkung zu erwarten; koordinierte Konsoli­
dierungsmaßnahmen mehrerer Länder mit Haus­
haltsproblemen können aber zweifellos einen wirk­
samen Beitrag zur Entlastung der internationa­
len Kapitalmärkte leisten. Große Industrieländer
haben hier sogar eine besondere weltwirtschaftli­
che Verantwortung, zumal gerade auch die Ent­
wicklungsländer die Benachteiligten von überhöh­
ten Zinsen sein können.

Außer den gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen
müssen vor allem aber auch die finanzwirtschaft­
lichen Grenzen der Staatsverschuldung beachtet
werden. Mit zunehmender Schuldenquote in den
öffentlichen Haushalten steigt nämlich auch die
Zinsquote. Da die Zinsausgaben nicht zusätzlich
zu den Investitionen ebenfalls aus Krediten finan­
ziert werden können, ohne daß die Schuldenquote
explodiert, ist eine Erhöhung der Abgabensätze
oder eine Einschränkung der übrigen Ausgaben
erforderlich. Das bedeutet, daß sich der finanz­
politische Handlungsspielraum für die laufenden
Ausgaben und für diskretionäre Maßnahmen
durch die Staatsverschuldung deutlich verengt, was 
im Extremfall zur Handlungsunfähigkeit führen
kann.

Eine allgemeingültige Grenze für die Staatsver­
schuldung läßt sich aber auch aus finanzpolitischer
Sicht nicht aufstellen. Sie hängt zum einen von der
maximalen Zinslast ab, welche ein Land langfristig
zu tragen bereit und in der Lage ist. Zum anderen
wird sie aber auch von den jeweils gültigen mittel­
fristigen Wachstums- und Kapitalmarktbedingun­
gen bestimmt. Je niedriger über längere Frist das 
Zinsniveau und je höher das Wirtschaftswachstum
ist, desto höher kann natürlich die haushaltspoli­

tisch tragbare laufende Verschuldung sein. Liegen
der durchschnittliche Zinssatz der Staatsschuldtitel
und die nominale Wachstumsrate des Bruttosozial­
produktes (BSP) auf etwa gleicher Höhe, so wird
der Anteil der Zinsausgaben nach einer Über­
gangsphase maximal auf den Anteil der laufenden
Neuverschuldung steigen. Beläuft sich der Zinssatz
dagegen auf das Eineinhalbfache des nominalen
BSP-Wachstums, dann werden die Zinsausgaben
auf Dauer auf das Eineinhalbfache der Neuver­
schuldung anwachsen.

Eine solche Situation war in der Bundesrepublik
typisch für die achtziger Jahre, und sie ist es auch
heute noch. Bei einer Neuverschuldungsquote von
z.B. 1,5 Prozent des BSP, wie sie ab der Konso­
lidierungsperiode 1983 durchschnittlich erreicht
wurde, würde eine Zins-ZWachstumsrelation von
eineinhalb auf Dauer eine Zinsquote von fast
2,5 Prozent des BSP bewirken. Bei einer regelmä­
ßigen laufenden Neuverschuldung von z.B. 4 Pro­
zent ergäbe sich dann eine Zinsbelastung von rund
6 Prozent.

Als sich Ende der achtziger Jahre die Zinsquote in
den öffentlichen Haushalten auf „nur“ 2,5 Prozent
des BSP belief, wurde diese Belastung bereits zu
Recht als erheblich empfunden. Ein Anstieg auf
6 Prozent müßte dementsprechend ganz erheb­
liche Eingriffe in die traditionellen Ausgaben­
strukturen und/oder Abgabenerhöhungen zur
Folge haben. Ohne zu übertreiben, wird man fest­
stellen können, daß unter den jetzigen volks­
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schon eine
Neuverschuldungsquote von 4 Prozent in der Bun­
desrepublik auf Dauer als finanzpolitisch nicht ver­
kraftbar gelten muß.

Insgesamt zeigt die Erfahrung: Ist die öffentliche
Schuldenlast einmal zu hoch, dann ergeben sich er­
hebliche Probleme:

- Wenn die Belastungsgrenzen erreicht sind und
die Märkte die Schuldenzunahme nicht oder
nur zu unvertretbar hohen Kosten zu finanzie­
ren bereit sind, wird der finanzpolitische Hand­
lungsspielraum eingeengt. Neue Prioritäten
können dann nicht oder nicht genügend bei den
Ausgabenentscheidungen beachtet werden.

- Das Wachstum wird durch die zur Finanzierung
der Zinsausgaben notwendigen hohen Ausga­
ben erheblich geschwächt. Muß dann die Abga­
benlast erneut angehoben werden, entsteht ein
Teufelskreis, der zur Stagnation führen kann.

- Über die Geldpolitik kann dieses Ergebnis
noch verstärkt werden; je höher nämlich die
Schuldenquote in den staatlichen Haushalten



ist, desto größer sind die zinsabhängigen Haus­
haltsbelastungen einer restriktiven Geldpolitik.
Irgendwann wird sich die Notenbank dann dem
Druck der Regierung zu einer expansiveren
Geldpolitik kaum noch entziehen können.

V. Fazit

Die gegenwärtige Diskussion um die Staatsver­
schuldung hat sich der entscheidenden Frage zuge­
wandt, wie die bislang unaufhaltsam erscheinende
Entwicklung gestoppt werden kann. Die Sorgen
werden nicht zuletzt durch die Befürchtung ge­
nährt, daß die eigentliche Belastungsprobe noch 
bevorsteht, zumal sich ein beachtlicher Teil der
künftigen Belastungen derzeit noch in Sonderhaus­
halten außerhalb der Budgets der Gebietskörper­
schaften verbirgt.

1992 hat sich das Defizit in den öffentlichen Haus­
halten auf schätzungsweise 120 Mrd. DM erhöht,
was knapp 4 Prozent des BSP entspricht. Nicht
hierin enthalten ist aber die Neuverschuldung der
Treuhandanstalt, der Bundes- und Reichsbahn so­
wie der Post; sie belief sich insgesamt auf ca. 2 Pro­
zent des BSP. Damit hat das öffentliche Gesamt­
defizit 1992 knapp 6 Prozent des BSP erreicht; in
der deutschen Nachkriegsgeschichte gab es nur
einmal (1975) ein Defizit in dieser Größen­
ordnung. Die Abgabenquote ist in der Abgren­
zung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung,
wie sie internationalen Vergleichen zugrunde liegt,
im vergangenen Jahr auf 43,6 Prozent des Brutto­
inlandsprodukts angestiegen und hat damit den
höchsten Stand seit Bestehen der Bundesrepublik
erreicht. Im internationalen Vergleich rangiert
Deutschland damit hinter Dänemark und knapp
hinter Frankreich an der Spitze der Industrielän­
der. Die deutsche Politik wird in den nächsten Jah­
ren sehr darauf achten müssen, daß weder die für
die Überwindung der Vereinigungsprobleme un­
entbehrlichen Wachstumskräfte noch die interna­
tionale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt­

schaft durch eine weitere Anhebung der Abgaben­
quote geschwächt werden.

Sicherlich ist die aktuelle Haushaltslage in der
Bundesrepublik mit der zu Beginn der achtziger
Jahre kaum vergleichbar. Die Ausweitung der
Staatsverschuldung hängt heute trotz aller sonsti­
gen Belastungen vor allem mit Mehrausgaben zu­
sammen, die im Zusammenhang mit dem Beitritt
der fünf bzw. sechs neuen Bundesländer für den
Gesamtstaat entstanden sind. Ein großer Teil die­
ser Ausgaben sind Komplementärinvestitionen für
den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes,
haben also einen erheblichen Potentialeffekt. Inso­
weit ist ihre Kreditfinanzierung im Rahmen der
haushaltspolitischen Möglichkeiten grundsätzlich
durchaus gerechtfertigt.

Trotz ihrer teilweisen Berechtigung ist die Netto­
neuverschuldung der letzten Jahre keinesfalls un­
problematisch. Je länger der Prozeß der wirtschaft­
lichen Umstrukturierung in den neuen Bundeslän­
dern dauert, desto größer ist die Gefahr, daß ein 
immer größerer Teil der Ausgaben konsumtiven
Charakter im Sinne von Erhaltungssubventionen
oder Sozialtransfers annimmt. Schon jetzt wird ein
erheblicher Teil der Mittel eingesetzt, um über­
höhte Lohnsteigerungen und Sozialmaßnahmen zu
finanzieren.

Wichtig ist daher, daß die Neuverschuldung bald
wieder auf ein Maß zurückgeführt wird, das auch 
mittel- und längerfristig verkraftbar ist. Auch
wachstumsfördemde Ausgaben können nicht im­
mer voll durch Kredite finanziert werden, wenn es
die haushaltspolitische Lage nicht erlaubt. Ferner
sollte sichergestellt sein, daß die auch künftig not­
wendigen Finanztransfers in die neuen Bundeslän­
der soweit wie möglich investiv verwendet werden.
Im Westen darf die Finanzierung nicht ausschließ­
lich über die Finanzmärkte erfolgen, sondern sollte 
primär aus den ordentlichen Einnahmen der öf­
fentlichen Hände stammen. Mit dem jetzt erreich­
ten Abschluß eines „Solidarpaktes“ ist ein wichti­
ger Schritt in diese Richtung getan. Weitere
Schritte - vor allem im Hinblick auf Kürzungen der
öffentlichen Ausgaben - sollten folgen.



Karl-Heinrich Hansmeyer

Subventionsabbau - ein finanzpolitischer Evergreen

I. Vorbemerkung

Kein wirtschaftspolitisches Instrument hat so viel
Aufmerksamkeit und Kritik auf sich gezogen wie
die Subventionen; kaum ein Instrum
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ent ist so vie­
len Mißverständnissen ausgesetzt. Subventionen
werden als überflüssige Geschenke charakterisiert,
werden mit Transferzahlungen an private Haus­
halte gleichgesetzt und bei der Frage nach der
Deckung von Haushaltslücken werden Subven­
tionskürzungen oftmals als die Finanzierungs­
quelle schlechthin angesehen.

Subventionen sind nach wirtschaftswissenschaftli­
chem Verständnis Geldzahlungen, Einnahmever­
zichte oder geldwerte Leistungen der öffentlichen
Hand, die ohne marktmäßige Gegenleistung sol­
chen Unternehmen gewährt werden, die be­
stimmte, vom Staat festgesetzte Kriterien erfüllen
und von denen angenommen wird, daß sie durch
ihr von der Subventionszahlung beeinflußtes Ver­
halten zur Erreichung politischer Ziele beitragen1 .

Die Kritik an einer staatlichen Wirtschaftsförde­
rung durch Subventionen ist teilweise theoreti­
scher, teilweise ideologischer Natur; in diesem
Zusammenhang ist auf die überaus reichliche
Literatur zu verweisen3.

Diese Kritik hat eine lange Tradition. Zwar gibt es
Phasen der Politik, in denen das Thema keine be­
sondere Rolle spielt. Bezeichnenderweise sind dies
meist Zeiten einer „gesunden“ Haushaltsentwick­
lung und eines befriedigenden Wachstums, in de­
nen man eigentlich noch am ehesten Spielräume
für Subventionskürzungen vermuten müßte. Das
Subventionsthema gewinnt jedoch stets dann be­
sondere politische Brisanz, wenn diese Spielräume

1 Die Formulierung geht auf einen Aufsatz des Autors aus
dem Jahre 1973 zurück; siehe dazu Karl-Heinrich Hans­
meyer, Abbau von Subventionen - ein finanzpolitischer
Evergreen, in: Wirtschaftsdienst, 53 (1973), S. 125ff.
2 Zu den Definitionsproblemen und -versuchen siehe Karl-
Heinrich Hansmeyer, Transferzahlungen an Unternehmen,
in: Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 1, Tübingen
19773, S. 960ff.
3 Vgl. Norbert Andel, Subventionen, in: Handwörterbuch
der Wirtschaftswissenschaft, Bd. 7, Stuttgart u. a. 1977,
S. 491 ff.

geschrumpft sind, wenn es um Konsolidierung und
Sanierung defizitärer öffentlicher Haushalte geht.

Der Frage, warum einem radikalen Subventions­
abbau bisher der Erfolg versagt geblieben ist,
wurde vielfach nachgespürt . Meist waren es
Gründe aus dem Bereich der finanzpolitischen
Willensbildung, die der Erklärung dienten. Dieser
Aspekt soll hier nicht behandelt werden; vielmehr
steht die Frage im Mittelpunkt, ob nicht die Strate­
gie des Subventionsabbaus immer wieder falsch
angelegt ist.

Oft wird die Diskussion so geführt, als seien Sub­
ventionen per

2

se überflüssige Geldgeschenke. Sie
sind jedoch Lenkungsinstrumente zur Durchset­
zung politischer Ziele und damit als Instrumenten­
typ weder gut noch schlecht, weder generell not­
wendig noch allgemein entbehrlich. Sie müssen
danach beurteilt werden, ob mit ihrer Hilfe die
vorgegebenen Ziele erreicht werden können, und
zwar mit möglichst geringen volkswirtschaftlichen
Kosten, d.h. Zieleinbußen in anderen Bereichen.
Nach der Ziel-Mittel-Logik ist die Forderung nach
Subventionsabbau oder -kürzung nur plausibel,
wenn

- das vorgegebene Ziel bereits als erreicht ange­
sehen werden kann,

das Ziel nur oder jedenfalls besser mit Hilfe an­
derer Lenkungsinstrumente erreicht werden
kann, also effizientere Alternativen zur Verfü­
gung stehen,

- die bisher bestehende Zielstruktur und die ent­
sprechende politische Programmkonzeption in 
Frage gestellt und durch eine andere ersetzt
wird.

Abbaulisten, in denen lediglich auf der instrumen­
teilen und budgetären Ebene Kürzungen und
Streichungen vorgeschlagen werden, können folg­
lich ohne den Nachweis, daß Ziele bereits erreicht
sind und daß ein mehrheitsfähiges Alternativkon­
zept zur Verfügung steht bzw. daß kostengünsti­
gere Alternativinstrumente vorhanden sind, weder
begründet werden noch erfolgreich sein. Daher

4 Besonders instruktiv Zoltän Jäkli, Vom Marshallplan
zum Kohlepfennig. Grundrisse der Subventionspolitik in der
Bundesrepublik Deutschland 1948-1982, Opladen 1990.
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soll im folgenden keine neue Abbauliste präsen­
tiert werden, vielmehr wird eine Subventionstypo­
logie vorgelegt,

5

die einen Schluß auf mögliche 
Abbaustrategien erlaubt (II). Ein Blick auf die 
Subventionslandschaft seit dem 13. Subventionsbe­
richt soll die theoretische Betrachtung ergänzen
(III). Einige Überlegungen zur systematischen
Subventionskontrolle bilden den Abschluß (IV).

II. Abbaustrategien
und Subventionstypen

Subventionsabbau oder -kürzungen sind Anpas­
sungsentscheidungen und damit typische Aufga­
ben der politischen Planung. Diese muß immer
wieder verfestigte, wenn nicht verkrustete Aufga­
benstrukturen mit dem Instrumentarium der Auf­
gabenkritik durchforsten. Subventionskritik an
sich kann dies nicht ersetzen. An dem Subven­
tionsabbau

6

wie an der generellen Spardiskussion
zeigt sich deutlich, daß die Haushaltsreformde­
batte der sechziger und siebziger Jahre und alle 
Versuche, anspruchsvollere Verfahren zur ziel-
und ergebnisorientierten Verknüpfung von Aufga­
ben- und Ressourcenplanung einzuführen, viel zu 
früh und ohne Ergebnis abgebrochen worden sind. 
Das einzige Relikt aus dieser Phase - die mehrjäh­
rige Finanzplanung - vermag offensichtlich auf die­
sem Feld keine Hilfestellung zu leisten.

Die Entscheidung, ob sich der Staat generell aus 
der Meritorisierung zurückziehen soll, ob und in
welchen Aufgabenbereichen Zielverzichte gegen­
über dem bisherigen Eingriffsniveau in Kauf ge­
nommen werden sollen, um ein anderes Ziel - z. B. 
den Wiederaufbau in den neuen Ländern - zu ver­
wirklichen, bedarf der politischen Prioritätsent­
scheidung über öffentliche Aufgaben. Werden
Aufgaben als nachrangig eingestuft oder ist man
mit geringerem öffentlichem Output- oder Lei­
stungsniveau in Bereichen zufrieden, in denen man
sich zur Aufgabenerfüllung des Subventionsinstru­
mentariums bedient, ergeben sich die Subventions­
abbauanlässe zwangsläufig. Die folgende Typolo­
gie soll diese Zusammenhänge deutlicher machen.

1. Subventionstyp I: Subvention als Konsequenz
einer Programmstruktur

Es gibt Subventionen, die aus einer politisch
vorgegebenen Programmstruktur folgen, deren

5 Als jüngstens Beispiel siehe Subventions-Abbauplan des
Bundesverbandes Junger Unternehmer, Bonn o.J. (1992).
6 Bundestags(BT)-Drucksache 12/1525 vom 11.11. 1991.

quantitative Dimension quasi automatisch aus 
dieser Struktur sowie aus der darauf abgestellten
Subventionstechnik bzw. der Technik der Pro­
grammfinanzierung erwächst. Wenn die politi­
schen Vorgaben akzeptiert sind, besteht in der
Regel keine instrumenteile Alternative zur Sub­
vention und kaum eine Möglichkeit, den Subven­
tionsumfang spürbar zu reduzieren. Ein Subven­
tionsabbau müßte bei diesem Subventionstyp zu
kurzfristig spürbaren Einbußen bei der Verwirk­
lichung der bisher akzeptierten Ziele führen. Die 
Forderung nach Abbau oder Kürzung von Sub­
ventionen richtet sich daher primär auf eine Än­
derung der politischen Ziele, sie läßt sich nur mit
einem mehrheitsfähigen Altemativkonzept be­
gründen.

Zum Subventionstyp I gehören große Subventions­
blöcke, die bei Abbaudiskussionen in der Regel als
erste ins Blickfeld rücken: die Kohle- und die
Agrarsubventionen. Bei ihnen handelt es sich zum 
großen Teil um Erhaltungssubventionen, die unter
ökonomischen Aspekten allgemein negativ beur­
teilt werden, da sie submarginale und marginale
Anbieter künstlich am Markt erhalten. Hier stim­
men offensichtlich marktökonomische und politi­
sche Rationalität nicht überein. Während ökono­
misch eine Erhaltungssubvention nicht begründbar
ist, gibt es politisch viele Gründe zur Erhaltung
bestimmter Betriebsstrukturen, einer bestimmten
nationalen Eigenproduktion, der Sicherung einhei­
mischer Energiequellen, der Erhaltung von 
Arbeitsplätzen oder von Einkommensparitäten.
Derartige Ziele haben dazu geführt, daß die Kohle 
und weite Teile der landwirtschaftlichen Produk­
tion aus marktlichen Anpassungsprozessen heraus­
gelöst werden mußten; dies wiederum ist zwangs­
läufig mit Subventionsbedarfen verbunden. Als 
instrumentelle Alternative käme allenfalls eine
Gewährung persönlicher Einkommenstransfers in
Betracht. Die Streichung oder spürbare Kürzung
solcher meist auch historisch gewachsener Erhal­
tungssubventionen wird zudem dadurch erschwert,
daß die Auswirkungen unmittelbar spürbar wür­
den.

Unter diesen Bedingungen ist es weder redlich 
noch wirksam, eine Kürzung des Umfangs derarti­
ger Subventionen zu fordern, ohne ein alternatives
kohle- bzw. energie- oder agrarpolitisches Konzept
vorgelegt zu haben. Sollen Subventionen dieses
Typs abgebaut werden, so muß gegen die bisherige
Erhaltungsstrategie ein „Schrumpfungskonzept“
politisch durchgesetzt werden, dem dann eine
Rücknahme des Fördermitteleinsatzes folgen
kann.



Diese Ausführungen seien am Beispiel der Kohle­
politik kurz erläutert. In den letzten Jahren sind
immer wieder kohlepolitische Konzepte vorgelegt
worden, die sich in ihrer Zielstruktur wesentlich
unterschieden. So forderte der Sachverständigen­
rat eine KohleVorratspolitik, die lediglich der
kurzfristigen Überbrückung von Versorgungseng­
pässen dient. Demgegenüber sah die IG Bergbau
und Energie Ende der achtziger Jahre noch länger­
fristige Wettbewerbschancen für die deutsche
Steinkohle mit der Konsequenz eines „Überbrük-
kungskonzepts“8. Beiden Konzepten entspricht
zwangsläufig ein unterschiedliches Subventions­
instrumentarium und ein unterschiedlich hoher
Zuschußbedarf; beide weisen der Kohlepolitik
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un­
terschiedliche Aufgaben zu. Behält man demge­
genüber die offizielle Kohlepolitik einer vorsichti­
gen Bewahrung des Status quo bei, so lassen sich 
keine Veränderungen der Subventionspolitik her­
leiten. „Politische“ Kürzungen der Kokskohlen­
beihilfe, die bekanntlich einer „objektiven“ Be­
rechnungsformel folgt, ergäben keinen Sinn. Bei
willkürlichen Kürzungen wäre eine Verwirkli­
chung des bisher akzeptierten Ausgleichszieles
nicht mehr möglich, aber auch die Verwirklichung
einer anderen Konzeption wäre damit nicht ge­
währleistet. Bei der Betrachtung der aktuellen
Situation wird hierauf zurückzukommen seih.

Ähnliche Überlegungen gelten für die Kohlever-
stromungshilfen, die zur Verbilligung der Kohle­
verwendung in der Elektrizitätswirtschaft gezahlt
werden. Bei den Zuschüssen zum Ausgleich der
Mehrkosten wird in erster Linie die Wärmepreis­
differenz zwischen Kohle und schwerem Heizöl
ausgeglichen; auch hier liegt ein „objektives“ Ver­
fahren zugrunde. Eine Besonderheit tritt bei den
Verstromungshilfen hinzu. Ihre Finanzierung wird
vornehmlich durch den sogenannten Kohlepfennig
sichergestellt, eine nach dem Repartitionsprinzip
erhobene parafiskalische Sonderabgabe. Werden
Verstromungssubventionen abgebaut, so entfällt
zugleich der Anlaß für die Abgabenerhebung; der
Abbau würde daher keine disponiblen Finanzmit­
tel schaffen.

Ein weiterer Aspekt ist zu berücksichtgen: Große
Teile der für den Steinkohlenbergbau verwendeten
Subventionsmittel (Zuschüsse zur Knappschafts­
versicherung) sind Sozialtransfers, die im Falle
eines Schrumpfungskonzeptes drastisch zunehmen
würden. Dazu gehören beispielsweise das Anpas­

7 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt­
wirtschaftlichen Entwicklung, Ein Schritt voran, Jahresgut­
achten 1983/84, Stuttgart-Mainz, Ziffer 535 ff.
8 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. August
1987.

sungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenberg­
baus und soziale Hilfsmaßnahmen zugunsten von
Arbeitnehmern des Kohle- und Erzbergbaus sowie 
der Stahlindustrie. Hier wird deutlich, daß der Ab­
bau von Subventionen vom Typ I zumindest kurz­
fristig keinen Entlastungseffekt bringen wird.
Selbst wenn es zu einer Kurskorrektur in der Koh­
lepolitik kommen sollte und sich ein Schrump­
fungsprozeß politisch durchsetzen ließe, könnten
erst mittel- und langfristig Subventionssparerfolge
erzielt werden.
Für die Agrarpolitik ergibt sich ein ähnliches Bild.
Der im Jahre 1992 eingeleitete Kurswechsel der
EG-Agrarpolitik verbindet Preissenkungen bei
Marktordnungsprodukten mit direkten Transfer­
zahlungen, d.h., hier findet bereits die für die 
Kohlesubventionen prognostizierte Substitution
von Subventionsformen statt. Kurzfristig wird es
dadurch sogar zu einem Anstieg von Transferzah­
lungen kommen.

2. Subventionstyp II: Subventionen ohne
erkennbare Zielstruktur

Bei einer zweiten Gruppe von Subventionen ist ein
konkreter Zielbezug und ein transparenter Ziel-
Mittel-Zusammenhang nicht vorhanden oder zu­
mindest nicht (mehr) erkennbar. Ihre Einführung
liegt in vielen Fällen zeitlich so weit zurück, daß
sich mit einiger Plausibilität die These vertreten
läßt, entweder sei der ursprüngliche Anlaß für die
Subventionierung entfallen oder aber sie erfülle
aufgrund der inzwischen geänderten Rahmen- und
Wirkungsbedingungen ihre Funktion nicht mehr.
(Gleichwohl bemüht sich der Subventionsbericht
auch für derartige Maßnahmen um eine Begrün­
dung und immunisiert sie dadurch ungewollt gegen
Kürzungs- und Abbauabsichten).

Die Aufgabe der Subventionskritik muß in diesem
Falle darin bestehen, die in Vergessenheit gerate­
nen Anlässe und Ziele der Subventionseinführung
aufzuspüren, zu überprüfen, inwieweit sie heute
noch gegeben und akzeptierbar sind, um an diesem
Prüfungsergebnis die Abbau- bzw. Kürzungsforde­
rung zu orientieren.

Beispiele für diesen Subventionstyp sind insbeson­
dere im Bereich überkommener Steuervergünsti­
gungen zu finden, so unter anderem bei Vergünsti­
gungen für Lebensversicherungen, Steuerbefreiun­
gen für gemeinnützige Wohnungsunternehmen
und Organe der staatlichen Wohnungspolitik so­
wie bei Begünstigungen für den Hausbau und für
den Haustrunk im Rahmen des Biersteuer-Geset­
zes. Geändert haben sich sicherlich auch die Rah­
menbedingungen, die zur Steuerbefreiung der



Lohnzuschläge für
Nachtarbeit geführt hatten.

3. Subventionstyp III: Die einzelfallorientierte
Großprojekt-Förderung

Zwei Anlässe und Funktionen dieses Subventions-
types lassen sich unterscheiden:
Zum einen hat sich die Großprojekt-Förderung als
typische Erscheinungsform neo-merkantilistischer
Denkungsweise im Rahmen der Forschungs- und
Technologieförderung zum Zwecke der Wirt­
schaftsförderung auf Bundes- und Länderebene
durchgesetzt. Airbus und Schneller Brüter sind 
Beispiele für den massiven Mitteleinsatz zugunsten
technischer Einzelvorhaben, mit denen vor allem
die nationale Teilhabe an der weltweiten technolo­
gischen und technischen Gesamtentwicklung si­
chergestellt und die internationale Konkurrenz-
und Expansionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft
demonstriert werden soll.

Zum anderen übernimmt die Einzelprojektförde­
rung im Großmaßstab häufig Feuerwehrfunktio­
nen. Der dominierende Anlaß ist dabei die Ge­
fährdung von Arbeitsplätzen in Großbetrieben
oder die Befürchtung großbetrieblicher Abwande­
rungspläne. Zu dieser Gruppe der Feuerwehrak­
tionen gehörte beispielsweise die Kredit- und
Bürgschaftsoperation, die in Nordrhein-Westfalen
Ende der siebziger Jahre gemeinsam von Bund
und Land zur Rettung von Beton- und Monierbau
durchgeführt wurde. Dabei handelte es sich jedoch
keineswegs um einen Einzelfall, wie z. B. die Hil­
fen für Arbed-Saarstahl zeigen. Auch die vom 
Land Baden-Württemberg zugunsten der Expan­
sion des Unternehmens Daimler-Benz zur Verfü­
gung gestellten Mittel gehören in diese Kategorie.
Im übrigen ist zu befürchten, daß mit dem Ziel
einer Erhaltung „industrieller Kerne“ in den neuen
Bundesländern dieser Subventionstyp zusätzliche
Verbreitung finden wird.

Bei solchen Förderungsmaßnahmen zugunsten
einzelner Großprojekte und/oder Unternehmen
findet die Subventionsabbau- und Subventionskür­
zungsdiskussion nur schwer einen Ansatzpunkt.
Eine übergreifende Gesamtkonzeption ist in der
Praxis häufig nicht erkennbar. Die meisten dieser
Maßnahmen sind daher im eigentlichen Wortsinn
einmalige Sonderhilfen. Auch wenn sie über meh­
rere Jahre hinweg gewährt werden, fällt eine Kür­
zung nach bereits erfolgter „Anfinanzierung“
schwer; es wäre dadurch in aller Regel das Ge­
samtvorhaben zum Scheitern verurteilt, die bereits
gewährten Mittel müßten abgeschrieben werden.
Gerade aus diesem Grunde entwickelt ein Einstieg

in die Großprojekt-Förderung schnell Eigendyna­
mik, der man durch Kürzungsoperationen selten
Herr wird. Üblicherweise gelingt es nicht einmal,
die sich in der Durchführungsphase ergebenden
Überschreitungen der ursprünglich geplanten
Kosten zu begrenzen.

Subventionskritik wird daher bei diesem Subven­
tionstyp vor allem Subventionsabwehrargumente
gegen neue Großprojekt-Förderungen liefern müs­
sen, die ein derartiges Engagement der öffentli­
chen Haushalte von vornherein verhindern. Kurz­
fristig besteht demgegenüber meist nur die Mög­
lichkeit einer Ja-oder-Nein-Entscheidung über die
Gesamtsubvention und damit zugleich über das
Schicksal des Projektes selbst.

Subventionskritische Argumente müßten aller­
dings als harte Normen allgemeine Akzeptanz fin­
den, um zumindest nationale Subventionswett­
läufe zu vermeiden. Die Subventionsgrundsätze
des Bundes und der Subventionskodex der Bun­
desländer sind dazu zwar prinzipiell geeignet; bis­
her waren sie jedoch in der Praxis relativ wirkungs­
los. Unter diesen Bedingungen läßt sich eine
besondere Strategie zum Abbau des dritten Sub­
ventionstyps nicht empfehlen. Die Tendenz, na­
hezu jedes Großprojekt mit Fördermitteln zu
bedienen, ist in erster Linie ein Problem der allge­
meinen finanz- und wirtschaftspolitischen Kultur;
diese läßt sich wohl kaum mit dem Rotstift der 
Budgetkürzung verändern.

4. Subventionstyp IV: Förderprogramm-
Angebote

Eine besondere Gruppe bilden jene Subventionen,
die im Rahmen breit angelegter Förderprogramm-
Angebote an Antragsteller aus einem großzügig
abgegrenzten Berechtigtenkreis vergeben werden.
Hinter ihnen steht eine - zumeist sehr allgemeine -
Zielvorstellung, in der Regel sind es Anpassungs­
und Entwicklungsziele.

Nach der Terminologie des Subventionsberichtes
gehören die meisten von ihnen dementsprechend
zu den Anpassungs- und Produktivitätshilfen. Bei
der Zielformulierung wird jedoch typischerweise 
auf allgemeine und unbestimmte Kategorien wie
„Verbesserung“, „Stärkung“ oder „Förderung“
zurückgegriffen. Dadurch ist es nicht möglich, eine
„kritische Subventionsmasse“ zu bestimmen, die
zur Zielerreichung erforderlich ist und deren Un-
terschreitung das Förderprogramm gefährden 
würde: Zur Verbesserung einer Situation kann na­
hezu jede Subventionshöhe beitragen. Somit läßt
sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen
Meritorisierungs- bzw. Lenkungsziel einerseits und



Fördermethode sowie Subventionshöhe anderer­
seits hersteilen. Zudem ist in aller Regel der Kreis
der Antragsberechtigten so weit gezogen, daß eine
zwangsläufig mit Selektion verbundene Lenkungs­
funktion kaum erkennbar ist. Aus der Inanspruch­
nahme oder Nicht-Inanspruchnahme von Förder­
mitteln („Abfließen“) kann daher auch nur schwer
auf Zielerreichung oder Zielverletzung geschlos­
sen werden.

Die Zuteilung erfolgt bei den meisten dieser Sub­
ventionsprogramme „nach Maßgabe der verfügba­
ren Haushaltsmittel“; ihre Höhe wird nach plausi­
blen bzw. politischen Kriterien festgesetzt. Da die
Haushaltsmittel üblicherweise nicht ausreichen,
um jeden potentiell Empfangsberechtigten mit den
vorgesehenen Sätzen zu fördern, erfolgt die Mittel­
verteilung nach dem sogenannten „Windhundver­
fahren“. Lediglich in einigen Fällen - wie z.B. bei
der (regionalen) Investitionszulage - wird ein
Rechtsanspruch auf feste Fördersätze eingeräumt,
so daß sich die Subventionsgesamtsumme aus der
Anzahl der Anspruchsberechtigten ergibt, die tat­
sächlich einen Antrag stellen.
Im Unterschied zum erstgenannten Subventions­
typ können der Forderung nach einer Kürzung der
Subventionsmittel hier kaum Belege für die Ge­
fährdung von Zielen oder Programmen entgegen­
gehalten werden. Ob 2000 oder 2500 Betriebe im
Rahmen eines der Förderprogramme zum Höchst­
satz oder zu einem geringeren Satz, in diesem oder
im folgenden Jahr gefördert werden, ist sicherlich
kein Indiz für unterschiedliche Zielerreichungs­
grade. Eine Kürzung der Mittel hat überdies kaum
spürbare Direktfolgen. Im Gegensatz zu den Er­
haltungssubventionen, bei denen Mittelausfälle so­
fort zu deutlichen Zieleinbußen (Arbeitsplätze/
Einkommen) führen, verschieben sich insbeson­
dere bei Produktivitätshilfen, aber auch bei ihren
Kürzungen, die Auswirkungen in die Zukunft.
Wenngleich Anpassungs- und Produktivitätshilfen
daher nach rein ökonomischen Kriterien etwas
positiver als Erhaltungssubventionen beurteilt
werden mögen, unter politischen Aspekten sind sie
leichter reversibel und kürzungsfähig als die unge­
liebten Erhaltungssubventionen.

Beispiele für diesen Subventionstyp finden sich in
der Mittelstands- und Regionalpolitik sowohl auf
Bundes- als auch auf Länderebene. Auch Zinsver­
billigungsprogramme und Bürgschaftsmaßnahmen
sind hier zu nennen.

Bei der Mittelstandsförderung fehlt es an einem
eindeutigen Begründungszusammenhang. Es ist 
bisher weder plausibel dargelegt worden, wie der
Mittelstand sinnvoll abzugrenzen sei, ob es ein be­

triebsgrößenspezifisches Strukturziel gibt und wie
dies aussehen könnte, noch kann eine besondere
Förderungsbedürftigkeit oder Förderungswürdig­
keit des Mittelstandes generell oder im Hinblick
auf Einzelziele begründet werden.

Die Förderungsangebote für den Mittelstand wen­
den sich folglich nicht an eine kleine homogene
Gruppe, an eine besonders benachteiligte oder
chancenreiche Minderheit, sondern an die große
Mehrheit von Unternehmen. Geht man von der
üblichen Abgrenzung - bis zu 500 Beschäftigte und
25-50 Mio. DM Jahresumsatz - aus, so sind mittel­
ständische Unternehmen an der Gesamtzahl von
Unternehmen zu über 90 Prozent beteiligt. Die
Frage, welches Unternehmen zum Mittelstand ge­
hört, müßte daher eigentlich durch die Frage er­
setzt werden, welche Unternehmen nicht dieser
Zielgruppe angehören und daher nicht förderfähig
sind. Will man „den Mittelstand“ fördern, so
muß man daher ohne weitere Selektionskriterien
die überwiegende Mehrheit von Unternehmen in
die Förderung einbeziehen. Das Gießkannenprin­
zip ist die logische Folge dieses Ansatzes - über
die notwendige Füllmenge sagt er indessen nichts
aus.

Deutlich wird dies beispielsweise an den von 1979
bis 1990 aus dem Haushalt des Bundesministe­
riums für Wirtschaft gewährten F+E-Personalko-
stenzuschüssen (Forschung und Entwicklung), mit
denen die „Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit
kleiner und mittlerer Unternehmen des Produzie­
renden Gewerbes gestärkt“ werden sollte . An­
tragsberechtigt waren Unternehmen mit bis zu 500
Beschäftigten und bis zu 50 Mio. DM Jahresum­
satz. Im zehnten Subventionsbericht wurde als Er­
folg verbucht, daß mit dem Programm bisher über
10000 Unternehmen „erreicht“, d.h. mit Förder­
mitteln bedient werden konnten.

Unabhängig davon, daß die Förderfallzahlen nicht
gerade einen plausiblen Erfolgsmaßstab darstel­
len, erhebt sich vor allem die Frage, ob denn die
Förderung von beispielsweise nur 6 000 Unterneh­
men mit einem geringeren Fördergesamtvolumen
das Ziel der „Stärkung der Leistungs- und Wettbe­
werbsfähigkeit“ verfehlt hätte. Das Programm
wird derzeit „abgewickelt“ (13. Subventionsbe­
richt). Angaben über Ergebnisse enthält der Be­
richt nicht.

Als weiteres Beispiel für den Subventionstyp IV
lassen sich regionalpolitische Förderprogramme an­
führen. Dazu zählen neben der einheitlichen „Ba-

9 Vgl. Dreizehnter Subventionsbericht, BT-Drucksache
10/3821, S. 102.
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sisförderung“ über die Investitionszulage und dieje­
nigen Fördermittel, die der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
zuzuordnen sind, mittlerweile ausgelaufene spe­
zielle Regelungen für den Zonenrand und Berlin
sowie ERP-Programme (European Recovery Pro­
gram) und landeseigene Fördermaßnahmen.

Auch der Regionalpolitik bleibt der Vorwurf man­
gelnder Selektivität nicht erspart: In die Förder­
programmlandschaft gehen rund 60 Prozent der
Fläche des Bundesgebietes ein, so daß von regio­
nal gezielten Lenkungseffekten kaum noch die
Rede sein kann. Im Gegensatz zur Mittelstands­
politik verfügt die Regionalpolitik über ein ge­
schlossenes Konzept, das eine Erfolgskontrolle
möglich macht, um die sich insbesondere der
Planungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe küm­
mert. Effizienzuntersuchungen sind zu unter­
schiedlichen Ergebnissen gelangt. In den Rahmen­
plänen gibt es im übrigen konkrete Einzelvor­
gaben, so daß die Forderung nach Abbau von 
Fördermitteln relativ schwer zu begründen ist, 
wenn man nicht das im jeweiligen Rahmenplan
enthaltene Gesamtkonzept anzweifelt und System­
kritik übt. Ein Abbau ist gleichwohl auch inner­
halb des bestehenden Systems möglich, und zwar 
unabhängig vom Gesichtspunkt der Lenkungseffi­
zienz: Das System stellt insgesamt auf Fördersatz­
präferenzen ab, d.h. auf eine relative Besserstel­

lung bestimmter Regionen. Über die absolute
Höhe der Fördersätze und Höchstsätze ist damit
noch nichts ausgesagt.

III. Einige quantitative
Überlegungen* 1

Wie nahezu überall brachte die deutsche Vereini­
gung auch bei der Subventionspolitik eine scharfe
Zäsur. (Einen Überblick über die Entwicklung der
öffentlichen Subventionen seit 1980 gibt das
Schaubild.) Die Entwicklung unterscheidet zweck­
mäßig drei Phasen:

1. die letzten Jahre der alten Bundesrepublik
(1987-1990) als Beispiel einer „normalen“ Sub­
ventionspolitik,

2. die erste Phase der Anpassung nach der Ver­
einigung und schließlich

3. die mit dem Föderalen Konsolidierungs-Pro­
gramm begonnenen Versuche, eine Finanzie­
rung über das Jahr 1995 hinaus zu sichern.

1. In die erste Phase fiel eine intensive Subven­
tionsabbau-Diskussion, hervorgerufen durch das
umfangreiche Steuersenkungsprogramm der Bun­
desregierung. So kündigte der 11. Subventionsbe-



rieht vom 25. November 198710 von 1988 bis 1991
Subventionskürzungen in Höhe von 5,1 Prozent
jährlich an. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden;
während des ganzen Zeitraums waren positive
Veränderungsraten zu verzeichnen . Allerdings
wuchsen die Subventionen langsamer als das Brut­
tosozialprodukt (BSP), so daß sich die Quote aus 
Subventionen und BSP leicht verringerte.

Beschränken wir uns im folgenden auf den Bund, so
stiegen dessen Subventionen (Finanzhilfen und
Steuervergünstigungen) von 1987 bis 1990 um 6,6 
Prozent. Ein Abbau der steuerlichen Vergünsti­
gungen schlug sich noch nicht in voll

11

er Höhe nie­
der. Verfolgt man diese Entwicklung anhand der
vier Subventionstypen, so ergibt sich das folgende
Bild: Zum Subventionstyp I rechneten wir mit
Landwirtschaft und Bergbau zwei von einer star­
ken Förderprogrammatik geprägte Bereiche, bei
denen ein Subventionsabbau nur bei einer Ände­
rung der Zielstruktur gelingen kann. Dies war of­
fensichtlich nicht der Fall. So hat die Subventionie­
rung der Landwirtschaft in den genannten Jahren
stetig zugenommen; ihr Anteil an den gesamten
Bundessubventionen ist von 17,3 Prozent (1987)
auf 19,1 Prozent (1990) gestiegen. Daß dabei die 
direkten Einkommenshilfen immer mehr in den
Vordergrund treten, hängt - wie bemerkt - mit der
instrumentellen Änderung der Agrarpolitik in der
EG zusammen. Damit wird diese Politik gegen­
über externer Kritik anfälliger, da mit direkten
Einkommenstransfers die Kosten einer Paritäts­
politik transparenter werden.

Für den Bergbau haben sich Ziele und Instrumente
nicht geändert. Sein Anteil blieb relativ gleich (ca. 
11 Prozent), allerdings im Zeitablauf schwankend,
da die Kokskohlebeihilfe sich der internationalen
Preis- und Dollarkursentwicklung anzupassen hat.

Zum Subventionstyp II, der als „Subventionen
ohne erkennbare Zielstruktur“ bezeichnet wurde,
ist nichts zu vermerken. Die hier zu subsumieren­
den Subventionen - zumeist Steuervergünstigun­
gen - sind gering; sie entgehen daher in der Regel
der Aufmerksamkeit der Finanzpolitik.

Die einzelfallorientierte Großbetriebsförderung
(Subventionstyp III) hat sich zwischen 1987 und
1990 auf die Bereiche Schiffbau und Luftfahrt kon­
zentriert. In der Tat ist der Weltschiffbaumarkt
durch große Anpassungsprobleme unterschiedli­
cher Art geprägt; nicht zuletzt der Hinweis auf bis­

10 Vgl. BT-Drucksache 11/1338.
11 Siehe dazu im einzelnen: K.-H. Hansmeyer/C. Willeke,
Die Finanzpolitik der Bundesrepublik Deutschland von
1987-1990, in: Finanz-Archiv (i.E.).

her fehlende internationale Subventionsbegren­
zungen diente bisher zur Begründung von Maß­
nahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Schiffbauuntemehmen zu erhalten. Die Höhe die­
ser „Erhaltungshilfen“ hat sich von 1987 bis 1990
nahezu verdreifacht. Einen ähnlich starken An­
stieg verzeichnete die Förderung von Großprojek­
ten im zivilen Flugzeug- und Triebwerksbau.
Schwerpunkt war das Airbus-Programm. Gerade
dieses Beispiel verdeutlicht die für diesen Subven­
tionstyp dargelegte Problematik.

Im Subventionstyp IV hat sich in den Jahren vor
der Vereinigung viel bewegt. Die Mittelstandspro­
gramme sind gekürzt worden, die Förderung der
regionalen Wirtschaftsstruktur hat sich zum größ­
ten Subventionsposten überhaupt entwickelt. Ihr
Gesamtanteil stieg von 20,6 Prozent (1987) auf
23,7 Prozent (1990). Über 90 Prozent davon waren
Steuervergünstigungen, die Arbeitsplätze in be­
nachteiligten Regionen schaffen sollten. Ein weite­
rer Schwerpunkt war die Berlinförderung.

2. Die Rahmenbedingungen für die künftige Sub­
ventionspolitik haben sich infolge der deutschen
Vereinigung geändert. Der Umfang ist für die
neuen Länder erheblich vergrößert worden. Es ist 
zu vermuten, daß sich die Kriterien rationaler Ver­
gabe nicht gebessert haben, zumal sie vorher
ohnehin geringe Bedeutung besaßen. Die Zu­
nahme verteilt sich auf die Subventionstypen I, III
und IV. So wurden im Beitrittsgebiet im Jahre
1991 für die Landwirtschaft „Anpassungs- und
Überbrückungshilfen“ in Höhe von 1,2 Mrd. DM
veranschlagt; für Flächenstillegungen wurden
440 Mio. DM bereitgestellt. Maßnahmen zur
Marktstrukturverbesserung in Höhe von 103 Mio.
DM und für Erstattungen bei der Ausfuhr land­
wirtschaftlicher Produkte aus dem Beitrittsgebiet
in Höhe von 587,3 Mio. DM kamen hinzu. Insge­
samt ergibt sich das Bild des Versuchs einer fall­
weisen und insgesamt wohl fehlgeschlagenen Sta­
bilisierung desorganisierter Märkte.

Bei den Subventionen für Großprojekte waren bis­
her die Werfthilfen führend; das Gemeinschafts­
werk „Aufschwung Ost“ enthält hierfür 830 Mio.
DM. Die Mittel sind für die Abwicklung alter Auf­
träge sowie zum Ausgleich von Wettbewerbsnach­
teilen bei Neuakquisitionen bestimmt.

Die insgesamt größten Zuwächse verzeichnet die
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio­
nalen Wirtschaftsstruktur“ mit jeweils 1,125 Mrd.
DM in den Jahren 1991 und 1992, ergänzt durch
ein Sonderprogramm im Rahmen des Gemein­
schaftswerks „Aufschwung Ost“ in Höhe von jähr­
lich 500 Mio. DM. Neben diese Zuschüsse treten



Mittel zur Zinsverbilligung in vergleichbaren
Größenordnungen.

Die offenen Subventionen werden von den Steuer­
vergünstigungen weit übertroffen. Der . Subven­
tionsbericht beziffert ihre Größenordnung für das 
Jahr 1992 mit ca. 9 Mrd. DM12, eine höchst unge­
naue Schätzung, weil mehrere einheitswertabhän­
gige Steuern in den neuen Bundesländern nicht er­
hoben werden und daher die Steuerbemessungs­
grundlagen nicht bekannt

13

sind.

3. Die Grundlinien der Subventionspolitik in den
alten Bundesländern sind derzeit schwer zu erken­
nen. So hat die Bundesregierung unter dem Ein­
druck der wachsenden Finanzierungslasten für den
Wiederaufbau in den neuen Ländern am 10. Juli 
1991 Beschlüsse zum Abbau von Finanzhilfen und
Steuervergünstigungen gefaßt, die ein jährliches
Volumen von 5,8 Mrd. DM (Abbau von Finanzhil­
fen) bzw. 5,5 Mrd. DM (Wegfall von Steuervergün­
stigungen im Entstehungsjahr) erreichen sollen.

Es läßt sich nicht absehen, ob diese Beschlüsse (ab­
gesehen von den im Steueränderungsgesetz 1992
bereits berücksichtigten Streichungen von Steuer­
vergünstigungen) wirklich umgesetzt werden. In
der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, 
daß Abbaumaßnahmen durch eine negative wirt­
schaftliche Entwicklung blockiert wurden. Auch
das Föderale Konsolidierungsprogramm enthält
Positionen, die zu Subventionskürzungen führen
sollen. So sollen die Ausgaben für die Landwirt­
schaft durch stärkere Rückführung des Einkom­
mensausgleichs gekürzt werden (je 360 Mio. DM in
den Jahren 1993/94 und 1995). Eine Begründung
für diese Größenordnung wird mit Ausnahme eines
unklaren Hinweises auf die GATT-Verhandlungen
nicht gegeben.

Für die Kokskohlebeihilfe „muß ein dem Landwirt­
schaftsbereich vergleichbares Einsparvolumen er­
bracht werden“13. Auch hier wird eine Erklärung
dieser „paritätischen“ Kürzungsmaßnahme nicht
geliefert. Darüber hinaus ist vorgesehen, das An­
passungsgeld im Steinkohlenbergbau für neu hinzu­
tretende Anspruchsberechtigte zu kürzen, ein
Vorhaben, das mit weiteren Zechenstillegungen
kollidieren dürfte. Auch die Rücknahme der
(mehrfach) verlängerten Wettbewerbshilfen für die 
Werften läßt keine längerfristige Planung deutlich
werden; eine Änderung der Programmstruktur bei 
den großen Subventionsblöcken ist nach wie vor
nicht erkennbar.

12 Vgl. Dreizehnter Subventionsbericht (Anm. 9), S. 182.
13 Föderales Konsolidierungsprogramm vom 20. Januar
1993, Manuskript, S. 30.

IV. Vom Subventionsabbau zur
systematischen Subventionskontrolle

Die nach der Vereinigung begonnene „Spar“-Dis-
kussion, die vorläufig im Föderalen Konsolidie­
rungsprogramm mündet, hat wiederum bestätigt:
Subventionsabbau ist keine Aufgabe für eine ein­
malige Generalbereinigung, Subventionsabbau
kann nur das Ergebnis eines längerfristig angeleg­
ten Verfahrens ziel- und ergebnisorientierter Pla­
nung, Aufgabenkritik und Erfolgskontrolle sein.
Diese Erkenntnis ist nicht neu; sie gerät allerdings
immer wieder in Vergessenheit. Vergessen sind
auch alle jene Versuche der „planungseuphori­
schen“ Phase in den sechziger Jahren und zu Beginn
der siebziger Jahre, die die Haushaltsreform auf
eine breitere Basis stellen und die Budgetplanung
als Ressourcenplanung mit der Aufgaben- und Pro­
grammplanung verzahnen wollten. Die damaligen 
Erwartungen waren sicherlich überzogen; die Vor­
stellung, derartige Systeme „aus einem Guß“ ver­
wirklichen zu können, war unrealistisch.

Gerade zur besseren Beherrschbarkeit von Subven­
tionen und zur dauerhaften Überprüfung ihrer Not­
wendigkeit gibt es brauchbare prozedurale An­
sätze, deren Anwendung seit langem gefordert
wird; auf sie sei abschließend noch einmal hinge­
wiesen.

Das Hauptproblem der Budgetpraxis und speziell
der Subventionspraxis besteht darin, daß sie durch
die sogenannte Fortschreibungsmentalität geprägt
sind; im jeweiligen Vorjahresbudget bereits enthal­
tene und daher „bewährte“ Mittelzuweisungen
werden nicht mehr kritisch betrachtet, sondern 
prinzipiell in den neuen Haushalt übernommen.
Die Diskussion verlagert sich auf die Höhe und
Verteilung der Budgetzuwächse. De facto werden 
bestehende Programme nicht mehr zur Disposition 
gestellt. Diesen Schwächen versuchen u.a. zwei
Ansätze entgegenzuwirken, die als Zero-Base
Budgeting und als Sunset Legislation bekanntge­
worden sind und in den Vereinigten Staaten von
Amerika vereinzelt Anwendung erfahren haben .
Aufgrund der amerikanischen Erfahrungen und der 
anderen Ausgangsbedingungen im Verhältnis von
Parlament, Regierung und Verwaltung in der Bun­
desrepublik Deutschland erscheint eine Übertra-

14 Eine der letzten einschlägigen Arbeiten dazu war
Peter Langner, Zero-Base Budgeting und Sunset Legislation.
Instrumente zur Rückgewinnung öffentlicher Handlungs­
spielräume?, Baden-Baden 1983.
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gung der amerikanischen Modelle wenig praktika­
bel. Gleichwohl können einzelne Aspekte aufge­
griffen werden, um über eine Verbesserung der
„methodischen Rationalität“ Budgetspielräume
zurückzugewinnen.

Zero-Base Budgeting ist ein Verfahren, das Regie-
rung und Verwaltung bei der Haushaltsplanaufstel­
lung zwingen soll, ihre Mittelanforderungen - und
zwar auch die bereits in Vorjahren bewilligten Mit­
telanforderungen - mit Belegen darüber auszustat­
ten, ob die mit ihnen geplanten

15

Maßnahmen ziel­
adäquat und effizient sind. Dadurch soll jährlich
eine neue Diskussion über Rangfolge, Notwendig­
keit und finanzielle Ausstattung von Maßnahmen
bzw. Programmen ermöglicht werden. Zero-Base
Budgeting möchte auf diese Weise die Legitima­
tionsanforderungen zur Aufrechterhaltung „alter“
Haushaltsansätze und zur Durchsetzung der jähr­
lichen Mehrbedarfsforderungen erhöhen.

Das Sunset-Verfahren bezweckt eine stärkere par­
lamentarische Kontrolle. Um eine regelmäßige
Evaluierung sicherzustellen, werden dabei die ein­
zelnen staatlichen Aktivitäten mit einer Höchst­
laufzeit versehen; sie dürfen nur fortgesetzt
werden, wenn sie nach Erfolgskontrolle vom
Parlament erneut beschlossen werden. Sunset
Legislation sieht einen exakten Zeitplan für das
Auslaufen von Programmen vor, sofern deren
Weiterführung nicht ausdrücklich vom Parlament
beschlossen wird. Einen konzeptionellen Rahmen,
der eine Anwendbarkeit auch in Deutschland er­
möglichen könnte, hat P. Langner unterbreitet .
Das Verfahren scheint so flexibel zu sein, daß es
im Einzelfall gezielt auf das Interesse und das In­
formations- sowie Kontrollbedürfnis des Parla­
ments abgestellt werden kann. Es bietet sich bei­
spielsweise zur mitschreitenden Kontrolle und
Bewertung von Subventionsprogrammen an und
könnte zumindest stufenweise für neue Subventio­
nen eingeführt werden.

Eine die gesamten öffentlichen Aktivitäten umfas­
sende Anwendung von Zero-Base und Sunset
dürfte wegen des hohen Aufwandes Politik und
Verwaltung mit Sicherheit überfordem. Beispiele
aus amerikanischen Sunset-Gesetzen zeigen je­
doch, wie hilfreich zumindest ihre partielle An­
wendung auf Subventionsregelungen sein könnte.

15 In die gleiche Richtung weisen betriebswirtschaftliche
Überlegungen zur Übertragung des Controlling auf öffentli­
che Institutionen. Vgl. Jürgen Weber, Controlling - Möglich­
keiten und Grenzen der Übertragbarkeit eines erwerbswirt­
schaftlichen Führungsinstruments auf öffentliche Institutio­
nen, in: Die Betriebswirtschaft, 48 (1988), S. 1,71 ff.
16 Vgl. P. Langner (Anm. 14).

So verpflichtet z.B. ein bei Langner zitiertes Ge­
setz das Parlament und seine Ausschüsse, bei der
Entscheidung über die Weiterführung eines Aus­
gabenprogramms folgende Informationen zu be­
rücksichtigen:

1. Identifizierung der ursprünglich beabsichtigten
Ziele.

2. Bewertung des Zielerreichungsgrades bzw. der
Programmwirkungen.

3. Stellungnahme zu den Nutznießern und Betrof­
fenen des Programms.

4. Feststellung der dem Programm direkt zure­
chenbaren Kosten.

5. Bewertung der Instrumente der Programm­
durchführung und ihrer Alternativen.

Die häufig mit der Betonung zeitlicher Befristung
verknüpfte Forderung nach degressiver Subven­
tionsgestaltung läßt sich in dieser allgemeinen
Form nicht begründen. Ihr liegt offenbar die Vor­
stellung von einem bestimmten Typ der Anpas­
sungshilfe zugrunde. Die beschriebene Typologie
hat deutlich gemacht, daß diese Vorstellung nur
wenige Subventionsfälle und -typen abdeckt. Sub­
ventionstechnische Ausgestaltungsmerkmale müs­
sen sich im Einzelfall am Ziel und am Tatbestand
orientieren.

Der Rat, den Entscheidungsprozeß in der genann­
ten Richtung zu verbessern, ist gewiß sehr allge­
mein. Wenn man sich vor Augen führt, was aus der
mehljährigen Finanzplanung geworden ist, mit der
sich ebenfalls Rationalisierungshoffnungen ver­
bunden hatten, wird man solche Vorschläge skep­
tisch beurteilen. Dennoch sollten sie wiederholt
werden, weil es ohne ihre Verwirklichung keine
grundlegende Änderung in der Subventionsent­
wicklung und -handhabung geben kann. Zu wie­
derholen sind auch die zahlreichen Vorschläge zur
besseren Subventionserfassung und zur Erhöhung
der Subventionstransparenz. Zur Informationsver­
besserung könnte auch ein ebenfalls häufig gefor­

16

dertes unabhängiges Gremium in der Art eines
Beirates oder Sachverständigenrates dienen. Es
könnte allerdings nur analytische Aufgaben der
entscheidungsvorbereitenden Wirkungsüberprü­
fung von Subventionen übernehmen. Die Vorstel­
lung, ein Gutachtergremium als neutrale Instanz
könne Subventionsabbaulisten erarbeiten und so­
mit den Subventionsabbau selbst vorantreiben,
geht in die Irre. Subventionsabbau ist ein Teil per­
manenter Aufgabenkritik und bleibt daher eine
zentrale politische Aufgabe.

17 Vgl. ebd.,S.264.
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Volker Nienhaus

Der Haushalt der Europäischen Gemeinschaften

I. Haushaltsgrundlagen,
Haushaltsverfahren

Der Haushalt der EG war immer wieder Gegen­
stand teilweise heftiger politischer Kontroversen
einerseits zwischen der Gemeinschaft und den Mit­
gliedstaaten, andererseits innerhalb der Gemein­
schaft zwischen Rat und Parlament . Darüber hin­
aus wurde häufig die ungleiche Lastenverteilung
zwischen Netto-Zahlern und Netto-Empfängem
thematisiert und das ständige Anwachsen der Aus­
gaben der Gemeinschaft kritisiert.

Die wichtigsten Rechtsquellen für den Haushalt
der Europäischen Gemeinschaften sind die Grün­
dungsverträge der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl (EGKS, 952 2), der Europäischen
Atomgemeinschaft (EAG, 1958) und der Europäi­
schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, 1958)3, die 
durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA,
1987) geändert wurden. Der in Maastricht (1991)
Unterzeichnete, aber noch nicht in Kraft getretene
Vertrag zur Gründung

1

der Europäischen Gemein­
schaft (EGV) übernimmt ohne größere Änderun­
gen die Finanzvorschriften des EWG-Vertrags .
Nach Art. 209 EWG-Vertrag bzw. EGV wird vom 
Rat einstimmig eine Haushaltsordnung festgelegt,
die im einzelnen die Aufstellung und Ausführung
des Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung
und Rechnungsprüfung regelt. Die derzeit gel­
tende Haushaltsordnung stammt aus dem Jahre
1977 und ist mehrfach geändert worden, zuletzt
1990.

1 V. Daniel Strasser, Die Finanzen Europas, Luxemburg
1991 , Rüdiger Messal, Das Eigenmittelsystem der Europäi­
schen Gemeinschäft, Baden-Baden 1991.
2 Die Jahreszahlen beziehen sich (soweit nicht anders ange­
geben) auf das Inkrafttreten des jeweiligen Vertrages.
3 Durch den sogenannten Fusionsvertrag wurden die zuvor
getrennten Organe der drei Gemeinschaften ab 1967 zum ge­
meinsamen Rat und zur gemeinsamen Kommission der
Europäischen Gemeinschaften zusammengefaßt.
4 Der neue Art. 201 a verankert ein Verfahren zur Gewähr­
leistung der Haushaltsdisziplin im EGV, das bisheriger Pra­
xis entspricht. Der Rechnungshof wurde in den Rang eines
Organs der EG erhoben (Art. 4), was ihm insbesondere das
Recht auf Untätigkeitsklage gegen den Rat oder die
Kommission gibt.

Materielle Grundlage der Haushaltspolitik der
letzten Jahre bis Ende 1992 waren der Beschluß
des Rates über das System der eigenen Mittel der
EG vom 24. Juni 1988 und die von Rat, Kommis­
sion und Parlament am 29. Juni 1988 geschlossene
Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haus­
haltsdisziplin und die Verbesserung des Haushalts­
verfahrens, die für die großen Ausgabenblöcke
eine mittelfristige finanzielle Vorausschau beinhal­
tet. Für die Haushaltspolitik ab 1993 wurden mit
der Annahme des sogenannten Delors-II-Pakets
beim Europäischen Rat in Edinburgh am 11./
12. Dezember 1992 die Weichen hinsichtlich der
Eigenmittel der EG sowie der Ausgaben (Finanz­
planung bis 1999) gestellt.

Das Haushaltsverfahren ist mit Angabe von (Min-
dest-)Fristen in Art. 203 EWG-Vertrag festgelegt
(s. hierzu Abbildung 1). Auf der Grundlage eines
Haushaltsvorentwurfs

4

der Kommission erstellt der 
Rat den Entwurf eines Haushaltsplans, der vom
Parlament beraten und in der Regel geändert wird
(1. Lesung). Der Rat beschäftigt sich mit den Än­
derungen bzw. Änderungsvorschlägen, denen er
zustimmen oder die er seinerseits wieder ändern
kann. Diese Fassung des Haushaltsentwurfs wird
wiederum vom Parlament beraten (2. Lesung), das
ihn entweder in dieser Form annehmen oder durch 
Ablehnung der Änderungen des Rats an seinen 
Änderungen in die ursprüngliche Fassung (der
1. Lesung) zurückversetzen kann. Danach erfolgt
die endgültige Feststellung des Haushaltsplans
durch den Präsidenten des Parlaments - es sei
denn, das Parlament lehnt aus wichtigen Gründen
den Entwurf des Haushaltsplans gänzlich ab und
verlangt die Vorlage eines neuen Entwurfs5.

Je nach Ausgabenkategorie sind die Mitwirkungs­
rechte des Parlaments bei der Haushaltsgestaltung
unterschiedlich:

- Bei den obligatorischen Ausgaben, die sic

gl

h zwin­
gend aus dem EWG-Vertrag oder den aufgrund

5 Wenn ein Haushaltsplan nicht rechtzeitig verabschiedet
wird, kann die Kommission im Monat maximal ein Zwölftel
der Mittel des Haushaltsplans des zurückliegenden Jahres
verausgaben (bzw. ein Zwölftel des noch nicht verabschiede­
ten neuen Haushaltsplans, wenn dessen Ausgabevolumen ge­
ringer ist als das des Vorjahres). Höhere Ausgaben kann der
Rat mit qualifizierter Mehrheit genehmigen.



Abbildung 1: Das Haushaltsverfahren der Europäischen Gemeinschaft (typischer Ablauf)

Datum Akteur Handlung

1.7.-1.9.
bis 15. 6.

Kommission Erstellung des Haushaltsvorentwurfs,
Vorlage an den Rat

1.9.-5.10.
15. 6.-31. 7.

Rat Änderungen und Annahme des Entwurfs mit qualifizierter Mehrheit,
Vorlage an das Parlament

5.10.-19.11.
1.9.-30.10.

Parlament 1. Lesung: Änderungen
- bei nichtobligatorischen Ausgaben mit einfacher Mehrheit direkt,
- bei obligatorischen Ausgaben mit qualifizierter Mehrheit Änderungsvorschlag

an den Rat

20.11.-4.12.
30.10.-30.11.

Rat Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit
- Änderungen des Parlaments abändern,
- Änderungsvorschläge des Parlaments

O bei Ausgabenneutralität ablehnen,
O bei Ausgabensteigerung annehmen
und nach einer Ablehnung die Ansätze aus seinem früheren Entwurf beibehal­
ten oder ändern.

5.12.-19.12.
30.11.-15.12.

Parlament 2. Lesung: Änderungen des Rats an den Änderungen des Parlaments (aus der
1. Lesung) können mit 3/5 der abgegebenen Stimmen, die einer Mehrheit aller
Parlamentsmitglieder (abwesende eingeschlossen) entsprechen müssen, geändert
oder abgelehnt werden; danach Feststellung des Haushaltsplans.

15.12. Parlament - Erklärung über die endgültige Feststellung des Haushaltsplans durch Parla­
mentspräsidenten oder

- Ablehnung des Haushaltsplans aus wichtigen Gründen mit 2/3 der abgegebenen
Stimmen, die der Mehrheit aller Parlamentsmitglieder entsprechen müssen.

Anmerkungen:
(1) Die in Normalschrift angegebenen Daten entsprechen den in Art. 203 EWG-Vertrag vorgegebenen spätesten Termi­
nen, die Daten in Kursivschrift dem in der Praxis gebräuchlichen Zeitplan mit großzügigeren Fristen für Rat und Parlament.
(2) Ein Abschluß des Haushaltsverfahrens ist auch auf folgenden Wegen möglich:
- Der Haushaltsplan ist endgültig angenommen, wenn das Parlament dem Entwurf bei der 1. Lesung zustimmt.
- Der Haushaltsplan gilt als endgültig angenommen, wenn

O das Parlament bei der 1. Lesung nicht zustimmt, aber den Entwurf auch nicht abändert oder Änderungen vorschlägt,
O vom Rat keine Änderungen des Parlaments geändert und die Änderungsvorschläge des Parlaments angenommen

werden,
O das Parlament in der Frist für die 2. Lesung keinen Beschluß faßt.

des Vertrags erlassenen Rechtsakten ergeben,
kann das Parlament in der 1. Lesung nicht selbst
Änderungen am Haushaltsentwurf vornehmen,
sondern nur (mit absoluter Mehrheit der abgege­
benen Stimmen) dem Rat Änderungsvorschläge
unterbreiten. Wenn der Rat die Vorschläge nicht
übernehmen will, muß er sie mit qualifizierter
Mehrheit (54 von 76 Stimmen) ablehnen, wenn
durch die Änderungen der Gesamtbetrag der Aus­
gaben nicht steigen würde, d.h. die Vorschläge auf 3

6 Im Rat sind bei Abstimmungen mit qualifizierter Mehr­
heit nach Art. 148 EWG-Vertrag die Stimmen wie folgt ver­
teilt: je 10 Stimmen für Deutschland, Frankreich, Großbri­
tannien und Italien, 8 Stimmen für Spanien, je 5 Stimmen für
Belgien, Griechenland, die Niederlande und Portugal, je
3 Stimmen für Dänemark und Irland und 2 Stimmen für
Luxemburg.

eine Umschichtung von Mitteln hinauslaufen;
wenn die Vorschläge das Ausgabenvolumen erhö­
hen, reicht zur Ablehnung im Rat bereits eine
Sperrminorität (von 23 Stimmen) aus . Entspre­
chende Stimmenzahlen im Rat vorausgesetzt, trifft
bei Auseinandersetzungen mit dem Parlament der
Rat faktisch die Letztentscheidung über obligatori­
sche Ausgaben.

- Bei den nichtobligatorischen Ausgaben kann das
Parlament selbst in der 1. Lesung (mit einfacher
Mehrheit seiner Mitglieder) Änderungen am
Haushaltsentwurf vornehmen. Der Rat kann diese
mit qualifizierter Mehrheit abändern (oder ableh­
nen). Wenn der Rat Änderungen des Parlaments

7 Diese wird z.B. von zwei großen Ländern und einem klei­
neren Land (allerdings nicht Luxemburg) erreicht.
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geändert hat, kann das Parlament die Ratsände­
rungen in der 2. Lesung (mit 3/5 der Stimmen der
anwesenden Mitglieder, die eine Mehrheit aller -
anwesenden und abwesenden - Parlamentsmitglie­
der sein müssen) ablehnen oder ändern. Entspre­
chende Stimmenzahlen im Parlament vorausge­
setzt, kann dieses die Letztentscheidung bei den
nichtobligatorischen Ausgaben treffen.

Es liegt im Interesse des Parlaments, das über Mit­
telzuweisungen im Haushaltsplan die Gemein­
schaftspolitik mitgestalten will, die Kategorie der
obligatorischen Ausgaben möglichst eng zu defi­
nieren. Es kam immer wieder zu Auseinanderset­
zungen mit dem Rat, der den Handlungsspielraum
des Parlaments nicht ausweiten wollte. Der Kon­
flikt hat an Bedeutung verloren, nachdem sich
1988 Kommission, Rat und Parlament in einer in­
terinstitutionellen Vereinbarung darauf geeinigt
hatten, großen Ausgabenblöcken mittelfristig Mit­
tel zuzuweisen und den Anteil der obligatorischen
Ausgaben zurückzuführen.

- Zu den obligatorischen Ausgaben zählen insbe­
sondere die Ausgaben der Abteilung Garantie des
Europäischen Ausgleichs- und Garantiefonds für
die Landwirtschaft (EAGFL), d.h. die Ausgaben
für Agrarmarktinterventionen, die Erstattungen
und Beihilfen an Mitgliedstaaten sowie Zahlungen
aufgrund internationaler Verpflichtungen.

- Zu den nichtobligatorischen Ausgaben gehören
insbesondere die Ausgaben für Strukturpolitiken,
für Energie-, Industrie-, Forschungs- und Techno­
logiepolitik, für Verbraucherschutz und Binnen­
markt, für Sozialmaßnahmen und für die Entwick­
lungspolitik.

Das Parlament hat ein Interesse daran, das Mittel­
volumen für die mitgestaltbaren nichtobligatori­
schen Ausgaben möglichst großzügig zu bemessen.
Das absolute Wachstum der nichtobligatorischen
Ausgaben soll allerdings nach Art. 203 Abs. 9
EWG-Vertrag durch die Vorgabe eines von der
Kommission festzusetzenden Höchstsatzes be­
grenzt werden , der sich als Mittelwert aus dem no-

8 Wenn der Rat in seinem Haushaltsentwurf die nichtobli­
gatorischen Ausgaben um mehr als die Hälfte des Höchstsat­
zes erhöht hat, kann das Parlament durch Änderungen des
Entwurfs diese Ausgaben nochmals um bis zur Hälfte des
Höchstsatzes anheben. Die nichtobligatorischen Ausgaben
könnten somit maximal um das 1,5-fache des Höchstsatzes
steigen. Diese Obergrenze wurde jedoch mehrfach über­
schritten; vgl. Bundesministerium der Finanzen, Der Haus­
halt der Europäischen Gemeinschaft 1992 - Zahlen und Ta­
bellen, BMF Dokumentation, Nr. 7/92. Bonn 1992, An­
lage 8.

minalen Wirtschaftswachstum der Gemeinschaft
und der durchschnittlichen Veränderung der
Haushaltspläne der Mitgliedstaaten ergibt.

Voraussetzung für alle Ausgabenerhöhungen ist,
daß das Ausgabenvolumen insgesamt durch die
maximalen Eigenmittel der Gemeinschaft gedeckt 
wird. Je stärker das Eigenmittelpotential bereits
durch die obligatorischen Ausgaben ausgeschöpft 
ist, um so weniger Spielraum bleibt dem Parlament
für eine Ausweitung der nichtobligatorischen Aus­
gaben. Mit diesem Problem war das Parlament in
den achtziger Jahren konfrontiert, weil der Anteil
der obligatorischen Ausgaben für Agrarmarktinter­
ventionen ständig zugenommen und damit die für
andere (auch neue) Politiken freie Finanzmasse im­
mer weiter abgenommen hatte. Erst die Agrarleit­
linie von 1988 leitete eine nachhaltige Wende ein.

Ein in den Dimensionen weniger gravierendes,
prinzipiell aber ähnlich gelagertes Problem stellen 
aus der Sicht des Parlaments die Verstöße gegen
den „klassischen“ Haushaltsgrundsatz der Einheit
des Haushaltsplans dar, wonach alle Einnahmen
und Ausgaben im Haushaltsplan einzusetzen 
sind1 . Was nicht im Gemeinschaftshaushalt erfaßt
ist, ist der Mitwirkung des Parlaments entzogen.
Problematisch sind in diesem Sinne

- die Verselbständigung des Europäischen Ent­
wicklungsfonds und
- die unvollständige Berücksichtigung von Kredit­
operationen.

Mit dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF)
unterstützt die EG seit 1959 im Rahmen mehrjäh­
riger Abkommen eine Gruppe von (inzwischen) 69
afrikanischen, karibischen und pazifischen Ent­
wicklungsländern (AKP-Staaten, ehemalige Kolo­
nien von EG-Ländem). Das siebte EEF-Abkom­
men gilt für den Zeitraum 1990 bis 2000, das dazu­
gehörige Finanzprotokoll allerdings nur für die
ersten fünf Jahre. Den AKP-Ländern sollen in die­
ser Zeit insgesamt zwölf Mrd. ECU zufließen11,
was eine durchaus beachtliche Größenordnung
darstellt12. Parlament und Kommission hatten sich

9 Die Kommission berechnet den Höchstsatz als arithmeti­
sches Mittel aus dem Produkt der Veränderungsrate des rea­
len Bruttosozialprodukts (BSP) und des BSP-Deflators
einerseits und dem Ausgabenwachstum der Zentralregierun­
gen der Mitgliedstaaten andererseits, jeweils mit einem zwei
Jahre vor dem aktuellen Haushaltsjahr liegenden Basisjahr.
10 Für die EG ist dies in Art. 199 EWG-Vertrag vorge­
schrieben.
11 Davon entfallen knapp 11 Mrd. ECU auf den EEF und
gut 1 Mrd. ECU auf Darlehen aus Eigenmitteln der Europäi­
schen Investitionsbank (EIB).
12 Für einen Vergleich mit anderen Ausgaben der EG
siehe Abb. 2.
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immer wieder für eine Einbeziehung des EEF in
den Gesamthaushalt ausgesprochen , aber der
Rat hat dies stets abgelehnt. Bei einer Einbezie­
hung hätte nämlich der spezielle Schlüssel für die
Aufbringung

13

der Mittel des EEF durch die Mit­
gliedstaaten (der sich vom Finanzierungsschlüssel
des Gemeinschaftshaushalts unterscheidet) aufge­
geben, zumindest aber der Mitsprache des Parla­
ments unterworfen werden müssen .

Bei den Kreditoperationen handelt es sich insbe­
sondere um Kredite, die EG-Institutionen aus
Struktur- und regionalpolitischen Gründen an pri­
vate Unternehmen „weitergereicht“ haben15. Als
Schuldner mit bester Bonität können EG-Institu-
tionen Kredite zu günstigeren Konditionen auf
dem Kapitalmarkt aufnehmen als die Unterneh­
men, die die Kredite letztlich nutzen („interme­
diäre Kredite“, Kreditvermittlung). Den Haushalt
belasten solche Transaktionen nur dann, wenn ein
Unternehmen - oder einer der ehemals sozialisti­
schen mittel- bzw. osteuropäischen Staaten, für die
auch Kreditvermittlung betrieben und Kreditbürg­
schaften übernommen wurden - seinen Zahlungs­
verpflichtungen nicht nachkommt. Weniger wegen
der möglichen Haushaltsbelast

14

ungen als vielmehr
wegen der Struktur-, regional- und außenpoliti­
schen Wirkungen solcher Kreditoperationen will
das Parlament stärker beteiligt werden.

II. Finanzierung (Einnahmen)
der EG

Die EGKS verfügte von Anfang an über Eigenmit­
tel, die aus einer Art Steuer auf den Wert der
Kohle- und Stahlproduktion stammen . Von

13 Die Nicht-Einbeziehung des EEF war einer der wichti­
gen Gründe, die das Parlament zur Rechtfertigung seiner
Ablehnung des Gemeinschaftshaushalts 1980 anführte.
14 Der siebte EEF wird mit folgenden Anteilen finanziert
(zum Vergleich in Klammern Finanzierungsschlüssel des Ge­
samthaushalts 1990): Deutschland 25,96 % (26,0), Frank­
reich 24,36% (19,9), Großbritannien 16,36% (15,0), Italien
12,95 % (15,2), Spanien 5,89 % (8,0), Niederlande 5,56 %
(6,2), Belgien 3,96 % (4,1), Dänemark 2,07 % (2,0), Grie­
chenland 1,22 % (1,3), Portugal 0,87 % (1,2), Irland 0,55 %
(0,9), Luxemburg 0,19% (0,2). Die Unterschiede in den
Schlüsseln waren in früheren Jahren ausgeprägter.
15 Vgl. Rolf Caesar, Kreditoperationen im Finanzsystem
der EG, in: Ausgewählte Probleme der EG-Finanzen, Berlin
1992, S. 115 ff.
16 Umlage auf die Erzeugung von Kohle und Stahl, Art. 49
EGKS-Vertrag; nach Art. 50 ist der Umlage- bzw. Steuersatz
auf maximal 1 % begrenzt; seit 1972 beträgt er 0,29 %.
17 Die EGKS kann nach Art. 49 EGKS-Vertrag auch An­
leihen aufnehmen.

einer solchen Gemeinschaftsteuer ist die EG noch
weit entfernt, aber im Hinblick auf eine für 1995
geplante Reform des Eigenmittelsystems muß dar­
über in Zukunft intensiver nachgedacht werden.
Die Finanzierung der EWG und der EAG sowie
des Gemeinschaftshaushalts der EG beruhte zu­
nächst (1958-1970) auf Finanzbeiträgen der Mit­
gliedstaaten. Die in Art. 200 EWG-Vertrag und
172 EAG-Vertrag genannten Aufbringungsschlüs­
sel waren im wesentlichen politisch bestimmt und
reflektierten nur grob die an der Bevölkerungszahl
oder Wirtschaftskraft gemessene Größe der Län­
der.

Ein späterer Ersatz der Finanzbeiträge durch
eigene Mittel, insbesondere durch Einnahmen aus
dem Gemeinsamen Zolltarif, war bereits in
Art. 201 EWG-Vertrag vorgesehen; ein entspre­
chender Ratsbeschluß wurde 1970 gefaßt. Danach
stehen der EG (schrittweise ab 1971, voll seit 1979)
als Eigenmittel zu

- die Einnahmen aus Agrarabschöpfungen19,
- die Zolleinnahmen und
- ein Mehrwertsteueranteil von (maximal) 1 %20.

Die Eigenmittelfinanzierung des Gemeinschafts­
haushalts impliziert eine Abkehr vom politischen
Aufbringungsschlüssel und eine Hinwendung zu
primär ökonomischen Indikatoren für die Lasten­
verteilung. Sie bedeutet in der gewählten Form
aber auch eine Begrenzung des Haushaltsvolu­
mens von der Einnahmenseite her, die es im
System der Finanzbeiträge so nicht gab. Über das

18 Es gibt wohl keinen ökonomischen oder demographi­
schen Indikator, der eine Gleichbehandlung von Deutsch­
land, Frankreich und Italien

16

rechtfertigen würde, die
17

jeweils
28 % der Mittel aufzubringen hatten; auf Belgien und die
Niederlande entfielen je 7,9% und auf Luxemburg 0,2%.
Die politischen (Umverteilungs-)Absichten werden bei den
Finanzbeiträgen zum Europäischen Sozialfonds deutlicher,
zu dem Belgien (8,8%), Deutschland und Frankreich (je
32%) mehr und Italien (20%) und die Niederlande (7%)
weniger beitragen als zum allgemeinen Haushalt.
19 Agrarabschöpfungen sind Gleitzölle, bei denen man den
Zollsatz im Prinzip laufend so festsetzt, daß die Differenz
zwischen einem politisch gesetzten EG-Einfuhrpreis
(Schwellenpreis) und dem niedrigeren Weltmarktpreis .abge­
schöpft1 wird. Nach dem genauen Wortlaut des Ministerrats­
beschlusses vom 21.4. 1970 gehören in diese Kategorie noch
weitere Einnahmen, insbesondere Währungsausgleichsbe­
träge sowie Produktionsabgaben auf Zucker und Isoglucose.
20 Dabei handelt es sich nicht um 1 % des tatsächlichen
Mehrwertsteueraufkommens, das wesentlich vom jeweiligen
nationalen Mehrwertsteuersatz abhängt, sondern um 1 % der
nach EG-einheitlichen Regeln ermittelten Mehrwertsteuer-
Bemessungsgrundlage. Die volle Anwendung des Eigenmit­
telbeschlusses ab 1979 setzte den Erlaß einer Richtlinie zur
Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrund­
lage (1977) und ihre nationale Umsetzung voraus.
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ursprüngliche Umlageverfahren konnten die Mit­
tel für beliebige Haushaltsvolumina, die der Rat
billigt, aufgebracht werden.

Die Gemeinschaft stieß bereits Anfang der achtzi­
ger Jahre an die Grenzen des Systems: Mit der
1968 beschlossenen Gemeinsamen Agrarpolitik wa­
ren obligatorische Ausgaben geschaffen worden,
für die es (zunächst) keine Obergrenze gab und die
unerwartet rasch und stark anstiegen, denn das Sy­
stem der garantierten Mindestpreise und Abnah­
megarantien hatte zu einer schnellen Ausweitung
der Agrarproduktion geführt. Die EG wandelte
sich in den siebziger Jahren vom Agrarimporteur
zum Überschußproduzenten. Für den Haushalt er­
gab sich daraus das Problem, daß mit sinkenden
Agrareinfuhren die Einnahmen aus Abschöpfun­
gen zurückgingen, während die Kosten für preis­
stützende Interventionen und für die Verwertung
der Agrarüberschüsse (insbesondere Lagerung
und subventionierter Export) stark anstiegen. In
den achtziger Jahren wurde deutlich, daß ohne
eine Reform die Agrarausgaben das System spren­
gen würden, weil sie mehr Mittel zu beanspruchen
drohten, als der EG nach den geltenden Finanzie­
rungsregeln zur Verfügung stehen. Die Gemein­
schaft schöpfte seit 1983 den maximalen Mehr­
wertsteueranteil von 1 % aus; um den vorgeschrie­
benen Haushaltsausgleich aus eigenen Mitteln
zumindest formal herbeizuführen, mußten 1984
und 1985 „Befehlsfinanzierungen“ (z.B. Voraus­
zahlungen der Mitgliedstaaten auf die Abführun­
gen des Folgejahres) konstruiert werden. Die 1984
beschlossenen punktuellen Maßnahmen zur Re­
form der Agrarpolitik zeigten keine Wirkung, und
auch eine Erhöhung des maximalen Mehrwert­
steueranteils 1986 von 1 % auf 1,4 % brachte keine
Entlastung: Trotz dieser Erhöhung des Finanzie­
rungspotentials entstanden 1986 schon wieder
Haushaltsdefizite und mußte 1987 erneut auf Be­
helfsfinanzierungen zurückgegriffen werden.

Vor dem Hintergrund der permanenten Haushalts­
krisen kam es 1988 zu durchgreifenderen Refor­
men sowohl in der Agrarpolitik als auch im Haus­
haltsbereich. Für die Agrarausgaben wurde eine
sogenannte Agrarleitlinie beschlossen, die eine
Begrenzung des weiteren Wachstums der Agrar­
ausgaben auf 74 % der jährlichen Wachstumsrate
des Bruttosozialprodukts (BSP) der Gemeinschaft
vorsieht . Wenn der EG-Haushalt sich zumindest

21 Diese Wachstunisbegrenzung wurde zunächst nur für
vier Jahre beschlossen. Basis für die Steigerungen ist ein für
1988 auf 27,5 Mrd. ECU festgesetzter Betrag (was einer Stei­
gerung gegenüber dem Haushalt von 1987 um 13,6 % ent­
sprach!). Das Problem der Agrarleitlinie bestand darin, daß
in ihr zunächst keine wirksamen Mechanismen verankert

proportional zum BSP entwickelt, wird der Anteil
der Agrarausgaben am Gesamthaushalt zurückge­
hen.

Die Reform des Eigenmittelsystems 198822 verfolgte 
mehrere Ziele; es ging um

- eine Ausweitung des Einnahmevolumens durch
Vorgabe eines auf das BSP bezogenen Höchstsat­
zes der Eigenmittel und Einführung einer vierten
Einnahmequelle („BSP-Mittel“);

- eine stärkere Orientierung der Finanzierungsla­
sten an der ökonomischen Leistungsfähigkeit
(„Beitragskapazität“) der Mitgliedstaaten;

- eine Verbesserung der Haushaltsdisziplin im
Rahmen einer mittelfristigen Finanzplanung
(„finanzielle Vorausschau“).

Für die gesamten Eigenmittel der EG wurde eine
Obergrenze der Zahlungsermächtigungen von
1,2 % des gesamten BSP der Gemeinschaft festge­
legt, die schrittweise bis 1992 erreicht werden 
sollte24.

Da sich die Agrarabschöpfungen und Zölle sowie
der Mehrwertsteueranteil nicht automatisch paral­
lel zum BSP entwickeln (sondern möglicherweise
nur unterproportional wachsen) werden, wird zur
Verbreiterung der Eigenmittelbasis und zur besse­
ren Steuerbarkeit bzw. Stabilisierung der Gesamt­
einnahmen eine vierte Einnahmeart eingeführt,
auf die zur „Auffüllung“ der Mittel bis zur Ober­
grenze zurückgegriffen werden kann. Die auf dem
BSP beruhenden Mittel sind ihrem Charakter nach
eher Finanzbeiträge als Eigenmittel. Ihre Höhe 
wird jährlich neu bestimmt und im Prinzip ermit-

waren, um die beschlossene Ausgabenbegrenzung auch tat­
sächlich durchzusetzen. Erst die Agrarreform im Frühjahr
1992 brachte eine grundsätzliche Neuorientierung der Agrar­
politik (Einkommenspolitik statt über Preise über direkte
Transfers), die eine Ausgabenbegrenzung zur Folge haben
könnte.
22 Die Grundlage für die Finanzreform bilden die Schluß­
folgerungen des 38. Europäischen Rates im Februar 1988 in
Brüssel sowie Folgebeschlüsse und -Vereinbarungen, insbe­
sondere der Ratsbeschluß über das System der Eigenmittel
der Gemeinschaft vom 24.6. 1988 und die von Kommission,
Rat und Parlament verabschiedete Interinstitutionelle Ver­
einbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung
des Haushaltsverfahrens vom 29.6. 1988.
23 Zahlungsermächtigungen geben den Betrag an, der im
Haushaltsjahr ausgegeben werden darf; Verpflichtungser­
mächtigungen geben den Betrag an, bis zu dem im Haus­
haltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden dürfen, die in
späteren Jahren zu Ausgaben führen.
24 Für die einzelnen Jahre wurden als Höchstsätze vorgege­
ben: 1,15% für 1988, 1,17% für 1989, 1,18% für 1990,
1,19% für 1991, 1,20% für 1992. Die Obergrenze für Ver­
pflichtungsermächtigungen wurde auf 1,30 % für 1992 festge­
legt.
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telt als Differenz zwischen dem sich aus dem Haus­
haltsplan ergebenden (nach oben begrenzten)
Finanzbedarf der Gemeinschaft und dem Mittel­
aufkommen aus den ersten drei Eigenmittelarten
(Abschöpfungen, Zölle und Mehrwertsteueran­
teil), die in Relation gesetzt wird zum gesamten
BSP der Gemeinschaft. Mit dem so ermittelten
einheitlichen Abrufsatz (z.B. 0,0675% für 1989)
wird das nationale BSP der einzelnen Mitgliedstaa­
ten multipliziert, um die jeweiligen Zahlungen an 
den EG-Haushalt zu errechnen.

Wenn man in der absoluten Höhe des BSP einen
Indikator für die Beitragszahlungsfähigkeit („Bei­
tragskapazität“) eines Landes sieht , werden seine
tatsächlichen Beiträge durch die neue Einnahme­
quelle daran angekoppelt. In diese Richtung wirkt
auch eine 1988 beschlossene Änderung bei den ab­
zuführenden Mehrwertsteueranteilen: Die Mehr­
wertsteuer-Bemessungsgrundlage wird bei der Be­
rechnung der Abführung so begrenzt, daß sie 55 %
des BSP eines Landes nicht mehr überschreitet26.

5 Dieser Indikator ist nicht unumstritten. Wenn z.B. zwei
Länder gleich hohe absolute BSP-Werte aufweisen, aber ein
Land die doppelte Bevölkerungszahl des anderen besitzt,
könnte man fragen, ob nicht die Leistungs- oder Beitragsfä­
higkeit besser durch das BSP pro Kopf zum Ausdruck ge­
bracht wird.
26 Wegen des „Beitragsrabatts“ für Großbritannien ist
die tatsächliche Ermittlung des Abführungssatzes erheblich

Die Kappung der Mehrwertsteuer-Bemessungs­
grundlage bei 55 % des BSP entlastet Länder mit
einer relativ hohen Konsumquote (insbesondere
Griechenland, Großbritannien, Irland, Luxem­
burg, Portugal), und der Einnahmeausfall dort
muß durch höhere BSP-Mittel, die andere Länder
stärker belasten, aufgefangen werden. Damit wird
auch jene Kritik etwas entschärft, die darauf ge­
richtet war, daß ein Land wie Deutschland mit
einer am BSP gemessen starken Wirtschaft wegen
seiner hohen Exporte (die nicht der Mehrwert­
steuer unterliegen) nur eine relativ geringe Mehr­
wertsteuer-Bemessungsgrundlage aufweist und -
in Relation zur Wirtschaftskraft - niedrige Bei­
träge zur EG-Finanzierung leistet, während in
Ländern mit niedrigerem BSP importierte Kon­
sumgüter aus Deutschland die Mehrwertsteuer-
Bemessungsgrundlage und damit die Zahlungen an
die EG erhöhen27.

Die

25

dritte wichtige Neuerung des Finanzreform­
pakets von 1988 war eine Art „mittelfristige

komplizierter, worauf hier aber nicht eingegangen werden
kann.
27 Angesichts des Residualcharakters der BSP-Mittel und
der relativ hohen Kappungsgrenze von 55 % des BSP können
allerdings die regressiven (d.h. die weniger entwickelten Mit­
gliedstaaten im Verhältnis zum BSP überproportional bela­
stenden) Wirkungen des Eigenmittel-Systems nicht beseitigt,
sondern nur geringfügig gemildert werden.
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Finanzplanung“ in Gestalt einer finanziellen Vor­
ausschau über die Jahre 1988 bis 1992. Diese ent­
hält die Angaben zum Umfang und zur (Grob-)
Struktur der voraussichtlichen Ausgaben für alte
und neue Politikbereiche der Gemeinschaft. Sie
bildet auch die Grundlage für die interinstitutio­
nelle Haushaltsdisziplin, indem die ausgewiesenen
jährlichen Ausgabenhöchstbeträge von Kommis­
sion, Rat und Parlament als verbindlich anerkannt
werden . Aus diesen Festlegungen bei den Ausga­
ben ergibt sich das durch die Eigenmittel zu finan­
zierende Haushaltsvolumen. Die finanzielle 
Vorausschau ist allerdings kein starrer und unab­
änderlicher Plan; vielmehr können Rat und Parla­
ment auf Vorschlag der Kommission die Struktur
(und geringfügig auch im Rahmen einer Marge von
0,03 % des BSP für unvorhergesehene Ausgaben
das Volumen) der Ausgaben verändern.

Insgesamt ist es durch das Reformpaket von 1988
gelungen, weitere Haushaltskrisen zu vermeiden.
Das Wachstum der Agrarausgaben wurde auf ho­
hem Niveau gestoppt und ihr Anteil am Haushalt
zurückgeführt. Damit wurde Freiraum für neue
Politikbereiche geschaffen, was auch die Konflikte
zwischen Rat und Parlament gemildert hat. Den­
noch wurde schon sehr bald

28

nach den Reformen
wieder über eine Aufstockung des Gemeinschafts­
haushalts diskutiert. Den Hintergrund bildeten
einerseits neue und expandierende Politikbereiche
in Westeuropa und die Fortentwicklung der EG zu
einer Wirtschafts- und Währungsunion, anderer­
seits das notwendig gewordene finanzielle Engage­
ment in Mittel- und Osteuropa.

III. Quantitative und strukturelle
Perspektiven des Haushalts

Für die Ende 1992 ausgelaufene interinstitutionelle
Vereinbarung und die finanzielle Vorausschau
1988-1992 mußten Anschlußregelungen gefunden
werden, die die neuen Aufgaben der Gemeinschaft
und die Konsequenzen der Ende 1991 Unterzeich­
neten Verträge von Maastricht berücksichtigen
(auch wenn diese noch nicht in Kraft getreten
sind). In Maastricht wurden einige Eckdaten für
die künftige Haushaltspolitik der EG vorgegeben:

28 Insbesondere verpflichten sich Kommission, Rat und
Parlament, dafür Sorge zu tragen, daß die in der Voraus­
schau festgelegten nichtobligatorischen Ausgaben nicht
durch eine Änderung der vorgesehenen obligatorischen Aus­
gaben verringert werden.

- Zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts der Gemeinschaft soll ein Kohä­
sionsfonds geschaffen werden, mit dessen Mitteln 
Umwelt- und Infrastrukturmaßnahmen in den we­
niger entwickelten Mitgliedstaaten finanziert wer­
den sollen.

- Im Bereich der transeuropäischen Netze (Ver­
kehr, Kommunikation, Energie) und im Bildungs­
und Forschungsbereich werden neue Politikfelder
eröffnet oder ausgeweitet, die zusätzliche Mittel
erfordern werden.

- Das System der Eigenmittel in seiner Struktur
soll so modifiziert werden, daß es noch stärker als
bisher der Beitragskapazität der Mitgliedstaaten
Rechnung trägt und die regressiven Wirkungen 
weiter reduziert werden.

Die Kommission hat diese Vorgaben aufgegriffen
und im Februar 1992 ein entsprechendes Maßnah­
menbündel vorgelegt, das als Delors-II-Paket be­
kannt ist. Darin wurden u.a. eine Anhebung der 
Obergrenze der Eigenmittel von 1,20 auf 1,37%
(bzw. nach Ablehnung einer Erhöhung der Agrar­
leitlinie durch den Rat auf 1,35 %) des BSP der 
Gemeinschaft bis 1997, strukturelle Änderungen
des Eigenmittelsystems sowie eine Aufteilung der
Mittel vorgeschlagen, die diese in den kommenden
Jahren auf Maßnahmen zur Förderung des wirt­
schaftlichen und sozialen Zusammenhalts, Maß­
nahmen zur Verbesserung der Effizienz des euro­
päischen Binnenmarktes und zur Steigerung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Ge­
meinschaft sowie auf Maßnahmen im Außenbe­
reich zur Verbesserung der internationalen Hand­
lungsfähigkeit konzentriert.

Auf der Grundlage dieses Paktes wurden vom
Europäischen Rat in Edinburgh im Dezember
1992 Beschlüsse zur künftigen Finanzierung der
Gemeinschaft gefaßt , die u. a. vorsehen,

- die Obergrenze der Eigenmittel (Zahlungser­
mächtigungen) bis 1999 auf 1,27 % des BSP der
EG ansteigen zu lassen (statt bis 1997 auf 1,35%,
wie es die Kommission vorgeschlagen hatte);

- den stärker an der Beitragskapazität ausgerich­
teten BSP-Mitteln dadurch ein höheres Gewicht zu
verschaffen, daß der Mehrwertsteueranteil gene­
rell und für die weniger entwickelten Mitgliedstaa­
ten temporär noch stärker reduziert wird30. Damit

29 Abgedruckt im Bulletin des Presse- und Informations­
amts der Bundesregierung, Nr. 140 vom 28.12. 1992.
30 Der Abrufsatz soll ab 1995 schrittweise bis 1999 von
1,4% der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage auf 1,0%
reduziert werden; für die weniger entwickelten Mitgliedstaa­
ten (BSP weniger als 90 % des Gemeinschaftsdurchschnitts)
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Tabelle 1: Finanzielle Vorausschau der EG 1993-1999 (Ausgabenbereiche)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1. Agrarleitlinie1 50,9 50,2 49,3 48,3 47,5 46,6 45,7

2. Strukturpolitische Maß-
nahmen 30,8 31,3 32,4 33,2 34,0 34,9 35,7
- Kohäsionsfonds
- Strukturfonds und andere

2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,1 3,1

Maßnahmen 28,6 28,8 29,6 30,2 30,8 32,0 32,6

3. Interne Politikbereiche 5,7 5,8 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1
4. Externe Politikbereiche 5,7 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,7

5. Verwaltungsausgaben 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 4,8 4,6

6. Reserven 2,2 2,1 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3
- Währungsreserve 1,4 1,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
- Externe Politikbereiche 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

Mittel für Verpflichtungen
insgesamt
(Summe 1. bis 6.) in Mio. ECU 69177 69944 72485 75224 77989 80977 84089

Erforderliche Mittel für
Zahlungen
- in Mio. ECU 65908 67063 69150 71290 74491 77249 80114
- in % des BSP 1,20 1,19 1,20 1,21 1,23 1,25 1,26
Obergrenze für Zahlungen
in % des BSP 1,20 1,20 1,21 1,22 1,24 1,26 1,27

1 Zahlen in den Zeilen 1. bis 6. in % der Mittel für Verpflichtungen insgesamt.
Quelle: Europäischer Rat in Edinburgh, Schlußfolgerungen des Vorsitzes - Teil C, Anlage 1, abgedruckt in: Presse-
und Informationsamt der Bundesregierung, Bulletin, Nr. 140 vom 28. 12. 1992, S. 1295; Anteile z. T. eigene
Berechnung.

werden die BSP-Mittel den Mehrwertsteueranteil
als wichtigste Einnahmequelle ablösen.

Eine Reform des Systems der Eigenmittel ist für
1995 geplant. Dazu wird die Kommission Vorar­
beiten leisten und dabei auch prüfen, ob eine
fünfte Einnahmequelle eingeführt werden soll. 
Dies könnte eine Gemeinschaftssteuer sein, für die
ein operationales Konzept bisher aber noch nicht
vorliegt. Es ist zu vermuten, daß in die Diskus­
sion um die Reform des Eigenmittelsystems auch

wird die Kappungsgrenze der Mehrwertsteuer-Bemessungs­
grundlage ab 1995 von 55 % auf 50 % des BSP gesenkt. Von
1995 bis 1999 soll diese Regelung allerdings auch für alle an­
deren Länder eingeführt werden, so daß die Vorteile für die
weniger entwickelten Länder teilweise wieder beseitigt wer­
den.
31 Der für Haushaltsfragen zuständige EG-Kommissar
Schmidhuber erläuterte die Voraussetzungen, die eine Ge­
meinschaftssteuer erfüllen müßte. Sie sollte eine einheitliche
Bemessungsgrundlage haben, nicht regressiv wirken, einfach
zu verwalten sein und zu keiner zusätzlichen Steuerbelastung
der Bürger führen, d.h. Elemente des derzeitigen Eigen

Erkenntnisse oder erste Ergebnisse aus den Bei­
trittsverhandlungen mit Österreich, Schweden,
Norwegen und Finnland einfließen werden .

Betrachtet man in der finanziellen Vorausschau
die Aufgliederung der Mittel auf die großen Aus­
gabenbereiche und vergleicht das Anfangsjahr
(1993) mit dem Endjahr (1999), so erkennt man
(s. Tabelle 1), daß

- der Anteil der Verwaltungsausgaben in etwa
konstant und unter 5 % bleiben soll;

- die internen und externen Politikbereiche in
etwa gleiches Gewicht haben und moderat von
5,7 % auf 6,1 % bzw. 6,7 % ansteigen sollen;

mittelsystems ersetzen; vgl. Peter M. Schmidhuber, Die
Finanzierung der Europäischen Gemeinschaft in den näch­
sten fünf Jahren, in: Wirtschaftsdienst, 82 (1992), S.573.
32 Vor diesem Hintergrund ist es auch fraglich, welche Be­
deutung man den Zahlen für die letzten Jahre der bis 1999
reichenden Finanzvorausschau beimessen kann.
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- der Anteil der Mittel für strukturpolitische Maß­
nahmen deutlich von 30,8 % auf 35,7 % gesteigert
werden und

- der Anteil der Agrarausgaben von 50,9 % auf
45,7 % zurückgenommen werden soll.

Im wesentlichen ist also eine Verlagerung von den
Agrarausgaben zu den strukturpolitischen Maß­
nahmen vorgesehen. Bei den Strukturmaßnahmen
will die Gemeinschaft den Mitteleinsatz auf die am
wenigsten entwickelten Mitgliedstaaten, die am 
stärksten benachteiligten Gebiete und die länd­
lichen Gebiete der Gemeinschaft konzentrieren.
Die Mittel des neu einzurichtenden Kohäsions­
fonds kommen bis auf weiteres Griechenland, Ir­
land, Portugal und Spanien zugute. Das Gesamt­
volumen des Fonds beträgt 15 Mrd. ECU
(1993-1999), womit Vorhaben in den Bereichen
Umwelt und Verkehrsinfrastruktur zu 80 bis 85 %
von der EG (mit-)finanziert werden. Strukturpoli­
tik wird auch mit Mitteln des internen Politikbe­
reichs betrieben, denn die Hälfte bis zu zwei Drit­
tel dieser Mittel sollen zur Unterstützung von
(zumeist marktorientierter) Forschung und Ent­
wicklung eingesetzt werden.

Ob diese Umschichtung zugunsten der Struktur-
und zu Lasten der Agrarpolitik in dem vorgesehe­
nen Umfang gelingen wird, ist durchaus fraglich.
Gemeinschaftsintem kommt es darauf an, daß die
Agrarreform von 1992 wirklich zu einer nachhalti­
gen Kostendämpfung führt. Außerdem können
Veränderungen der Währungsparitäten innerhalb
der EG zu erheblichen Kostensteigerungen füh­
ren. Externe Faktoren, die die Kosten der Agrar­
politik beeinflussen, sind insbesondere die Ent­
wicklung der Weltmarktpreise für Agrargüter und
die Kursentwicklung der ECU gegenüber dem US-
Dollar. Sinkende Weltmarktpreise und eine Dol­
larabwertung machen höhere Exporterstattungen
erforderlich .

IV. Der EG-Haushalt in der
öffentlichen Kritik

Die Abführungen der von den einzelnen Mitglied­
staaten aufgebrachten Eigenmittel der EG (Ab-

33 Die finanzielle Vorausschau sieht ab 1995 eine Halbie­
rung der Reserve für unvorhergesehene Ausgaben aufgrund
von Währungsanpassungen vor. Im Falle eines währungsbe­
dingten Anstiegs der Agrarausgaben will der Rat über die
Agrarleitlinie hinaus weitere Mittel zur Verfügung stellen,
ohne allerdings anzugeben, woher diese kommen sollen.

Schöpfungen, Zölle, Mehrwertsteueranteil und
BSP-Mittel) stimmen nicht mit den direkt identifi­
zierbaren Rückflüssen aus Agrar-, Regional- und
Sozialfonds in die jeweiligen Mitgliedstaaten (die
gut 80 % der gesamten EG-Ausgaben ausmachen)
überein. In der letzten Dekade war Deutschland
nicht nur in absoluten Beträgen der größte Netto-
Zahler, sondern nach Luxemburg auch das Land 
mit der niedrigsten Rückflußquote (zwischen 41 %
und 57 %)35. Weitere ständige Netto-Zahler waren 
Belgien (außer 1991), Frankreich und Großbritan­
nien sowie seit 198636 auch Italien. Die höchsten
Rückflußquoten (bis 600 %) verzeichnen die am
wenigsten entwickelten Länder der Gemeinschaft
(Griechenland, Irland, Portugal und Spanien); da­
neben sind auch Dänemark und bis 1990 die Nie­
derlande Netto-Empfänger.

In Deutschland wird immer wieder Kritik an der 
„Zahlmeister-Rolle" laut, die man häufig mit
dem Hinweis auf Vorteile, die Deutschland aus
dem innergemeinschaftlichen Industriegüterhandel
zieht, zu entkräften versucht. Dies ist aber keine
sehr überzeugende Widerlegung:

- Zunächst ist zu beachten, daß Deutschland im
Außenhandel mit der EG stets einen Handelsüber­
schuß erzielte, also wertmäßig mehr Waren an die
anderen Länder lieferte, als es von dort bezogen
hat; Deutschland produzierte mehr Güter als es
absorbierte. Es ist sehr fraglich, ob man den stän­
digen Verlust von Gütern als Vorteil bezeichnen
soll37  *.

- Von 1969 bis 1986 lag der Anteil der EG-Länder
an den deutschen Warenexporten bei 50% (mit
einem Rückgang in den Jahren nach der ersten Öl­
krise); erst danach ist er deutlich auf 55 % ange­
stiegen. Das bedeutet, daß die Erweiterung der 
EG um Dänemark, Großbritannien und Irland
1973 und Griechenland 1981 keine sichtbare Ex­
portsteigerung mit sich brachte.

- Seit den fünfziger Jahren ist nicht nur der Anteil
der EG-Länder an den deutschen Ausfuhren ge-

34 In den Jahresberichten des Europäischen Rechnungs­
hofs finden sich Zahlen für alle Länder bis einschließlich zum
Haushalt 1991; vgl. für Deutschland auch die Zusammenstel­
lung in: Bundesministerium der Finanzen (Anm. 8).
35 Relation zwischen Eigenmittel-Abführungen und zure­
chenbaren Zahlungen aus dem EG-Haushalt.
36 Erster Haushalt nach der Erweiterung der Gemeinschaft
um Portugal und Spanien.
37• Es ist zwar richtig, daß dafür die Beschäftigung in
Deutschland höher war, als sie es ohne den Exportüberschuß
gewesen wäre. Dieser Beschäftigung steht aber kein im
Lande verbleibender Realwert gegenüber. Hätte man auf die
Produktion

33

der abfließenden Güter verzichtet, wäre z.B.
ohne Wohlstandsverlust eine Verkürzung der Arbeitszeit
möglich gewesen.
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stiegen, sondern auch ihr Anteil an den Einfuhren.
Das bedeutet, daß nicht nur Deutschland von der
Ausweitung des innereuropäischen Handels profi­
tiert hat, sondern auch andere Länder der Ge­
meinschaft, darunter nicht zuletzt Länder, die
Netto-Empfänger von Mitteln aus dem EG-Haus-
halt sind.

- Schließlich kann man darauf verweisen, daß eine
Ausweitung des Industriegüterhandels durch Ab­
bau von Zöllen auch in einer Zollunion (etwa nach
Art der Europäischen Freihandelszone, EFTA)
möglich wäre, die keine teure Agrarpolitik be­
treibt. Wenn man die Vorteilhaftigkeit der EG
für Deutschland darstellen will, müßte die reale
Situation mit solchen Alternativen verglichen wer­
den , was aber leicht in spekulativen Szenarien
endet.

Die Versuche, die Vorteilhaftigkeit der EG für
Deutschland mit primär ökonomischen Argumen­
ten zu rechtfertigen, sind sehr fragwürdig. Über­
zeugender wäre es, den zu leistenden Netto-Trans-
fer offen als den Preis darzustellen, den Deutsch­
land für eine stärkere politische Integration
Europas zahlen muß, denn die Gemeinschaft war
von Anfang an mehr als nur ein ökonomischer
Zweckverband. Die Größenordnung des Netto-
Transfers lag in den achtziger Jahren unter
10 Mrd. DM und stieg erst 1991 auf ca.
17 Mrd. DM an39. Diese Beträge entsprechen grob
gerechnet dem, was an direkten und indirekten
Subventionen der deutschen Steinkohle und der
Deutschen Bundesbahn zufließt. Damit erscheint
der Netto-Transfer durchaus nicht als übermäßiger
Preis für die politische Integration Europas.

Aber auch wenn man den Netto-Transfer im Prin­
zip und in der gegenwärtigen Größenordnung für
akzeptabel hält, muß man diskutieren, ob nicht
Mittel effizienter eingesetzt werden können, und
ob es nicht insgesamt transparentere und rationa­
lere Methoden für den grundsätzlich akzeptierten
Ressourcentransfer zwischen Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft

38

gibt als das derzeitige System. So,
wie über eine Gemeinschaftssteuer diskutiert wer­
den wird, sollte auch über Modelle eines offenen
Finanzausgleichs innerhalb der EG nachgedacht
werden.

38 Zu beachten wäre dabei auch, daß ohne die Abführun­
gen an die EG z.B. das Steuemiveau in Deutschland
niedriger sein könnte, als es ist, was wiederum tendenziell die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt­
schaft steigern könnte.
39 Bei einer stärker an der (am Bruttoinlandsprodukt ge­
messenen) Beitragskapazität ausgerichteten Finanzierung
des EG-Haushalts dürfte der von Deutschland zu leistende
Netto-Transfer weiter ansteigen.

Das Delors-II-Paket sieht vor, die Obergrenze der
Eigenmittel bis 1997 auf 1,37 bzw. 1,35 % des BSP
wachsen zu lassen. Kritik an dieser vorgeschlage­
nen Ausweitung des Haushalts versuchte die
Kommission u.a. durch folgende Argumente zu
entkräften :

- Der EG-Haushalt sei mit derzeit weniger als
1,2 % des BSP sehr bescheiden im Vergleich zu na­
tionalen Haushalten, die Größenordnungen bis zu
50 % des jeweiligen BSP erreichten.

- Einsparungen im EG-Haushalt würden die na­
tionalen Haushalte nicht entlasten, da diese dann
unabweisliche Ausgaben übernehmen müßten, die
bislang von der EG getätigt wurden.

- Bei einer Ausweitung der Aufgaben sei auch
eine Ausweitung der Mittel erforderlich, da die ge­
genwärtige Haushaltsstruktur kaum Einsparungs­
und Umschichtungspotentiale biete.

Zur Größenordnung der Haushalte ist zunächst
anzumerken, daß z.B. der deutsche Bundeshaus­
halt keineswegs 50 %, sondern deutlich weniger als
20% des nationalen BSP erreicht. Sodann muß
man beachten, daß die Aufgaben von EG und na­
tionalen Regierungen sehr unterschiedlich sind.
Haushaltskommissar Schmidhuber weist selbst
darauf hin, daß der EG-Haushalt einerseits der
Finanzierung der Agrarpolitik und der außenpoli­
tischen Aktivitäten der Gemeinschaft (z.B. Nah­
rungsmittelhilfe für die GUS) diene und anderer­
seits weitgehend ein Investitionshaushalt sei.
Wenn man diesen Hinweis ernst nimmt, dürfte
man dem EG-Haushalt nur analoge Teile des
Bundeshaushalts gegenüberstellen, also z.B. die
Ausgaben für laufende Zuschüsse und die Sach­
investitionen. Diese liegen in Deutschland in der
Größenordnung von 10 % des BSP41, und im Ver­
gleich dazu wären 1,35 % keineswegs eine fast zu
vernachlässigende Größe.

Die EG finanziert in einem beachtlichen Umfang
Politiken, die der zweiten obigen These zufolge
von den Mitgliedstaaten weitergeführt werden
müßten, wenn die EG wegen unzureichender Mit­
telausstattung dazu nicht mehr in der Lage ist, so
daß die Mitgliedstaaten nichts sparen würden. Die­
ses Argument berücksichtigt nicht, daß die von
einer Gemeinschaftspolitik Begünstigten nicht
identisch sind mit den Belasteten. Da es bislang
kein System eines offenen Finanzausgleichs und

40 Vgl. für die folgenden Argumente P. M. Schmidhuber
(Anm. 31), S. 569-572.
41 Für Zahlen zum Bundeshaushalt, BSP usw. vgl. Sach­
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, Jahresgutachten 1992/93, Bonn 1992.
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keine der Höhe nach explizit anerkannten Ansprü­
che der Netto-Empfänger an das Sozialprodukt der
Netto-Zahler gibt, kann man kaum erwarten, daß
die Netto-Zahler nach einer Rückwälzung etwa
von Teilen der Agrar- oder Regionalpolitik auf die
Mitgliedstaaten bereit sein werden, Finanztrans­
fers in einer Höhe zu leisten, die es den Netto-
Empfängem erlauben würde, die bisherige Begün­
stigung ihrer Bürger unverändert fortzusetzen.

Das geringe Einspar- und Umschichtungspotential
wird so abgeleitet, daß man vom gesamten Haus­
haltsvolumen die durch die Agrarleitlinie bestimm­
ten Agrarausgaben sowie die als prioritär gelten­
den (und daher auszuweitenden) Ausgaben für
Maßnahmen im Außenbereich und die Kohäsions­
ausgaben (Ausgaben zur Förderung der am wenig­
sten entwickelten Mitgliedstaaten) abzieht, so daß
schließlich für Einsparungen nur noch die vorge­
schlagenen Erhöhungen im Bereich der For­
schungsausgaben und der transeuropäischen Netze
(Verkehr, Kommunikation, Energie) übrigblei­
ben. Dort zu kürzen wäre auch nicht angebracht,
wenn man auf Forschungsförderung und Netzaus­
bau nicht verzichten will, weil dann nämlich die
Kosten dafür national von den Mitgliedstaaten auf­
gebracht werden müßten, also faktisch nur eine
Belastungsverschiebung und keine echte Einspa­
rung eintreten würde. Da auf diese Weise eine mit­
telfristige Weichenstellung mit erheblichen finan­
ziellen Konsequenzen gerechtfertigt werden soll, 
sind einige grundsätzlichere Anmerkungen dazu
erlaubt. Die Argumentation verliert (vielleicht
nicht bei Fachministern im Rat, wohl aber bei
Außenstehenden) dann an Überzeugungskraft,
wenn Zweifel an der Effizienz des Mitteleinsatzes
in den in ihrer Dimensionierung fortgeschriebenen
oder sogar aufgestockten Ausgabenblöcken beste­
hen. Für solche Zweifel gibt es systembedingte
Gründe, vor allem für die beiden quantitativ wich­
tigsten Blöcke, nämlich die Agrar- und die Regio­
nalpolitik.

Mit der Agrarreform von 1992 hat die EG zwar
den ersten Schritt für eine Abkehr von der
einkommensorientierten Preispolitik und eine
Hinwendung zu stärker am Marktausgleich orien­

tierten Preisen in Verbindung mit produktionsun­
abhängigen Transfers getan. Aber diese Reform
war nicht konsequent genug, um zu einer spürba­
ren und dauerhaften Entlastung des EG-Haushalts
zu kommen. So sind z. B. längst nicht alle Agrar­
erzeugnisse einbezogen worden; die Flächen­
stillegungen als Vorbedingung für Einkommens­
beihilfen sind nicht endgültig, sondern zeitlich be­
fristet und faktisch nur für Großbetriebe bindend;
die Transfers sind nicht personengebunden (so daß
sie mit dem Ausscheiden der gegenwärtigen Gene­
ration von Landwirten gänzlich abgebaut wären),
sondern flächengebunden und damit auch auf neue 
Landwirte übertragbar. Es ist daher nicht überra­
schend, wenn Ratsmitglieder trotz der Agrar­
reform in den nächsten Jahren nicht mit einer Sen­
kung, sondern allenfalls mit einem begrenzten
Wachstum der Agrarausgaben rechnen. Aus der 
Sicht der europäischen Verbraucher und Steuer­
zahler darf das eigentlich nicht das letzte Wort
sein, und eine konsequente Fortsetzung der Agrar­
reform mit markträumenden (freien) Preisen und
personengebundenen Transfers bietet mittelfristig
ein beachtliches Einsparungspotential.

Der EG-Haushalt ist von 1986 bis 1992 mit einer
durchschnittlichen jährlichen Rate von 11,5 % ge­
wachsen43, also weit stärker als die nationalen
Haushalte der Mitgliedstaaten. Angesichts der 
Forderungen der Kommission nach einer weiteren
Aufstockung des Finanzierungsspielraums wegen
neuer Aufgaben wäre eine kritische Überprüfung
der Effizienz der bisherigen Mittelverwendung an­
gebracht gewesen. Der Europäische Rat hat die
Wünsche der Kommission im Umfang reduziert
und zeitlich gestreckt. Er tat dies aber nicht, weil
er nach einer kritischen Evaluierung Einspar­
potentiale entdeckt hat, sondern vielmehr wegen
der akuten Finanzprobleme in den Mitgliedstaa­
ten, insbesondere in der Bundesrepublik als größ­
tem Netto-Zahler.

42 Ein rückläufiger Anteil der Agrarausgaben am Gesamt­
haushalt kann ja auch dadurch erreicht werden, daß bei un­
veränderten oder sogar steigenden Agrarausgaben die übri­
gen Ausgabenkategorien noch schneller gesteigert werden.
43 Vgl. Wittener Konjunktur-Archiv, Dezember 1992,
S. 94.
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Klaus Mackscheidt: Alte und neue Wachstumspolitik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 18/93, S. 3-12

Lange Zeit schien es so, als sei die moderne Wachstumstheorie ein theoretisch zwar schwieriges, aber in sich
abgeschlossenes Gebilde - ein Gegenstand für Theorieesoteriker, aber kein Gebrauchsgegenstand für die
Wirtschaftspolitik. Jedenfalls hat sie keine zu ihr passende Wachstumspolitik entwickelt. Wenn man mit
dem klassisch-neoklassischen Gedankengut nach wachstumspolitischen Empfehlungen suchte, so wurde
man gewahr, daß die beste Wachstumspolitik ein möglichst perfekter Wettbewerb ist. Der Markt bringt
dann das beste Ergebnis an Gütern und Dienstleistungen zustande - und mehr kann man darüber hinaus
nicht tun. Das änderte sich Mitte der achtziger Jahre schlagartig, als mehrere Ideen zu einer Neuen Wachs­
tumstheorie vornehmlich in den USA vorgetragen wurden. Und zu dieser Wachstumstheorie gehörte auch
eine ausgesprochen aktive Wachstumspolitik, die darauf gerichtet ist, den Umgang mit dem technischen
Fortschritt zu wecken und zu fördern.
Wie immer entstehen neue Ideen in der Auseinandersetzung mit dem herkömmlichen Wissen. Deshalb ist
es zweckmäßig, die Neue Wachstumspolitik mit der alten zu vergleichen - oder noch besser: zu beschreiben,
was die alte Wachstumspolitik leisten konnte, wie weit sie ging und wo die Neue Wachstumspolitik dann

’ fortfährt und wo sie hinführen wird, sofern sie sich empirisch bewährt.

Hans Tietmeyer: In welchem Umfang darf sich ein Staat verschulden?

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 18/93, S. 13-18

Im Zusammenhang mit den Finanzierungslasten aus dem deutschen Einigungsprozeß ist die Diskussion um
das vertretbare Maß der Staatsverschuldung auch in Deutschland neu aufgelebt. Aus volkswirtschaftlicher
Sicht wird eine Verschuldung des Staates vor allem dann als gerechtfertigt angesehen, wenn damit Investi­
tionen finanziert werden soll oder eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abgewehrt wer­
den soll. Eine mögliche Verdrängung privater Investitionen und die notwendige Abstimmung des Policy-
Mix zwischen Finanz- und Geldpolitik spricht jedoch in vielen Fällen gegen eine Ausweitung der staatlichen
Verschuldung. Zu beachten sind auch finanzwirtschaftliche Restriktionen im Zusammenhang mit einer Be­
grenzung der Zinslast. Ferner muß gerade zur Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ein zu
starker Anstieg der Abgabenquote vermieden werden.

Karl-Heinrich Hansmeyer: Subventionsabbau - ein finanzpolitischer Evergreen

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 18/93, S. 19-27

Subventionen stehen immer wieder im Mittelpunkt der finanzpolitischen Diskussion; immer wieder wird ihr
Abbau gefordert. Der Beitrag möchte der Versachlichung der Diskussion dienen, indem er zwischen vier
Subventionstypen unterscheidet, die jeweils andere Strategien zur Beherrschung erfordern.
Vor diesem theoretischen Hintergrund sieht die Subventionspolitik der letzten Jahre einigermaßen diffus
aus: Die letzten Jahre der „alten“ Bundesrepublik sind durch eine bewegte Diskussion um Subventions­
abbau, aber durch magere Ergebnisse gekennzeichnet. Nach der Vereinigung ist der Subventionsbedarf in
den neuen Ländern sprunghaft gestiegen, und für die alten Bundesländer finden sich im Solidarpakt bzw. im
Föderalen Konsolidierungsprogramm durchaus widersprüchliche Positionen.
Nach alledem dürfte sich die alte Erfahrung bestätigen: Subventionsabbau ist keine einmalige Generalberei­
nigung, er kann vielmehr nur das Resultat eines längerfristig angelegten Verfahrens ziel- und ergebnisorien­
tierter Planung sein. Damit ist Subventionskontrolle nur ein - freilich wichtiger - Teilbereich permanenter
Aufgabenkritik.



Volker Nienhaus: Der Haushalt der Europäischen Gemeinschaften

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 18/93, S. 28-38

Der Haushalt der Europäischen Gemeinschaften war in früheren Jahren immer wieder heftig umstritten
zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten sowie innerhalb der Gemeinschaft zwischen Rat und
Parlament. Das nach Einfluß strebende Europäische Parlament kritisierte vor allem, daß die obligatori­
schen Agrarausgaben einen immer größeren Teil des Haushalts verschlangen und damit die Mittel für
andere Politikbereiche, über die das Parlament mitentscheiden kann, immer knapper wurden. Durch die
Agrarreformen 1988 und 1992 und durch die Vorgabe eines mittelfristigen Rahmens für die wichtigsten
Ausgabenarten wurde dieses Problem entschärft. Ende 1992 wurde beschlossen, die Mittel der EG bis zum
Jahre 1999 von 1,20% auf maximal 1,27% des gemeinschaftlichen Sozialprodukts anwachsen zu lassen
(= 80 Mrd. ECU), den Anteil der Agrarausgaben auf 46% zu senken und den der strukturpolitischen
Maßnahmen auf 36% zu steigern.

Bei der EG-infemen Lastenverteilung zwischen Netto-Zahlem und Netto-Empfängem wird sich tendenziell
die Belastung der Netto-Zahler einschließlich der Bundesrepublik Deutschland verstärken. Dies folgt einer­
seits aus einer künftig stärkeren Orientierung der EG-Finanzierung an der vom Sozialprodukt bestimmten
„Beitragskapazität“ der Mitgliedstaaten, andererseits aus dem politischen Willen, im Interesse des Zusam-,
menhalts der Gemeinschaft (Kohäsion) den Mittelzufluß in die am wenigsten entwickelten EG-Länder zu
verstärken: Die (politische) Integration Europas ist nicht kostenlos zu haben; für Deutschland liegt der Preis
in Gestalt von Nettozahlungen bei 10-17 Mrd. DM pro Jahr. Dies entspricht in der Größenordnung etwa
den Unterstützungen für den deutschen Steinkohlenbergbau sowie die Bundesbahn und erscheint vor
diesem Hintergrund nicht unangemessen hoch. Unabhängig davon wird aber in Zukunft intensiver zu disku­
tieren sein, wie durch Umschichtungen oder Einsparungen die Mittel der EG noch wirksamer eingesetzt
werden können.


